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mit dem vorliegenden Gewaltschutzkonzept wollen wir 
nach der Zeit des Erschreckens und der Verunsicherung, 
die die Fälle von Gewalt- und Machtmissbrauch in der 
katholischen Kirche hervorgerufen haben, den Blick nach 
vorne richten. Wir wollen einen Kulturwandel. Ziel ist es, 
eine neue Kultur des achtsamen Miteinanders zu schaf-
fen, klare Standards zu setzen und allen, die mit uns 
daran arbeiten, Handlungssicherheit – auch in kritischen 
Situationen – zu geben.

Im Amtsblatt 9/2019 setzte der Bischof von Regensburg 
die Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an 
minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen in 
ihrer aktualisierten Form in Kraft. Sie hat Gültigkeit für  
alle katholischen Rechtsträger im Bistum Regensburg.  
Alle katholischen Einrichtungen im Bistum Regensburg 
werden aufgefordert, ein institutionelles Schutzkonzept  
zu erstellen, um nicht nur die Präventionsarbeit sicherzu-
stellen, sondern auch allen Mitarbeitenden Handlungs-
sicherheit zu geben, falls sich sexualisierte Gewalt oder 
eine Grenzverletzung in diesem Bereich ereignet.  
Die Verantwortung liegt beim jeweiligen Rechtsträger.

Das Gewaltschutzkonzept  
in der zweiten Auflage

Das vorliegende Gewaltschutzkonzept liegt nun in der 
zweiten Auflage vor. Wir arbeiten stetig daran, das 
Konzept aktuell zu halten, indem wir auf neue Entwicklun-
gen sowie (wissenschaftliche) Erkenntnisse eingehen und 
diese umsetzen. Diese Weiterentwicklung unterstreicht 
unser Bemühen, eine Kultur der Achtsamkeit und der 
Sicherheit in allen Bereichen zu schaffen.

Das erweiterte Schutzkonzept für die Caritas und die ihr 
angegliederten Rechtsformen erfüllt die Anforderungen  
der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch. 
Darüber hinaus wurde es für die Caritas des Bistums 
Regensburg um weitere Formen der Gewalt und arbeitsbe-
zogene Gewalterfahrungen der Mitarbeitenden und Ehren-
amtlichen erweitert. Sein Bereich umfasst den Schutz von 
minderjährigen und erwachsenen schutz- und hilfsbedürfti-
gen Personen, berücksichtigt aber auch die Situation der 
Mitarbeitenden. Damit wurde der Adressatenkreis und  
der Schutzumfang für die Caritas deutlich erweitert.

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitarbeitende,
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Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass es für 
einen wirksamen und umfassenden Gewaltschutz zum 
einen eine entsprechende (Werte-)Haltung und einen 
achtsamen Umgang aller Beteiligten miteinander, zum 
anderen aber auch geeignete Strukturen und Handlungs-
sicherheit braucht. Unachtsamkeiten und Fehler in den 
jeweiligen Arbeitsfeldern sollen wahrgenommen, erkannt 
und offen angesprochen werden. Gleichzeitig sollen 
verbindliche Verfahren eingeführt werden, wie in Fällen 
von Gewalt in Einrichtungen und Diensten vorzugehen ist. 
Verantwortlich für die lebendige Umsetzung des Gewalt-
schutzkonzeptes sind demnach sowohl der Dienstgeber 
als auch alle Mitarbeitenden und ehrenamtlichen  
Mitarbeitenden.

Gewaltprävention als Teil des  
täglichen Handelns

Es ist eine klare und entschiedene Haltung erforderlich, 
um Gewaltprävention und den Umgang mit Gewaltvorfäl-
len glaubwürdig umzusetzen. Die Verantwortlichen an der 
Spitze der Trägerorganisation und die Leitungen sind 
Garanten für die Schaffung eines geeigneten Rahmens, 
der die Umsetzung auf allen Ebenen und die Einbezie-
hung aller beteiligten Personen ermöglicht. Gewaltprä-
vention soll ein selbstverständlicher Teil unseres täglichen 
Handelns sein.

Wenn Caritas-Träger ihr institutionelles Schutzkonzept auf 
dieser Grundlage realisieren, können sie jegliche denkba-
re Form von Gewalt, Missbrauch und Diskriminierung und 
den Umgang damit engagiert angehen. Damit leistet das 
Konzept einen Beitrag zur Achtsamkeitsdebatte und wird 
zu einer Richtschnur für präventives Handeln.

Verbindliche Einführung eines  
institutionellen Schutzkonzeptes

Alle katholischen Träger im Bistum Regensburg sind 
verpflichtet, ein institutionelles Schutzkonzept zu erarbei-
ten. Die Caritas-Träger haben dabei die Möglichkeit, das 
vorliegende Gewaltschutzkonzept nach einer Anpassung 
auf ihre institutionellen Gegebenheiten hin zu überneh-
men. Wenn Verbände das Schutzkonzept nur auf die 
Prävention von sexualisierter Gewalt und sexuellem 
Missbrauch konzentrieren, sind die in diesem Rahmen-
konzept beschriebenen Bausteine und Instrumente 
ebenso verbindlich anzuwenden.

Das folgende Gewaltschutzkonzept soll für beide Varian-
ten Hilfe und Anleitung bieten. Sie können gerne bei der 
Erstellung Ihres individuellen institutionellen Schutzkon-
zeptes die Hilfe unserer Fachstelle Gewaltschutz (Elisabeth 
Pollwein-Hochholzer, 0151-40801180, e.pollwein- 
hochholzer@caritas-regensburg.de) in Anspruch nehmen.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der Erarbeitung 
und Umsetzung, damit die uns anvertrauten Personen 
und die Mitarbeitenden die Arbeit der Caritas als  
vertrauenswürdig und sicher erleben.

Regensburg, den 9. Dezember 2024

 
 

Diakon Michael  Weißmann  
Diözesan-Caritasdirektor



ZWECK UND ZIELE

I. Vorwort

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung gegenüber 
den uns anvertrauten Menschen, die wir, durch genaues 
Hinsehen, klares Benennen der Dinge und Ermöglichen 
von Veränderungen zu deren Schutz vor (sexualisierter) 
Gewalt wahrnehmen. Für die (pädagogischen) Fachkräfte 
ist Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt elementarer 
Bestandteil ihres professionellen Handelns.

Das Schutzkonzept gegen Gewalt soll dazu beitragen, 
Haltungen und Verhalten zu refl ektieren und dadurch 
Handlungssicherheit im Arbeitsalltag zu gewinnen und 
wir arbeiten stetig daran, es zu verbessern und weiter-
zuentwickeln.

Das Schutzkonzept gegen Gewalt gibt Orientierung und 
Sicherheit für alle Beteiligten in unseren Diensten und 
Einrichtungen und befähigt dazu, Verantwortung für den 

Schutz der uns anvertrauten Personen zu übernehmen. 
Denn Aggressionen, Konfl ikte und Gewalt im Zusammen-
leben von Menschen können nicht immer vermieden 
werden.

Gerade auch beim Zusammenwohnen in Institutionen oder 
Einrichtungen spielt besondere Nähe und Vertrauen eine 
wichtige Rolle. Als unverzichtbare Basis für Sicherheit ist 
Vertrauen eine Voraussetzung, auf die sich die Bewohnerin-
nen und Bewohner, aber auch die Mitarbeitenden verlassen 
können müssen. Leider steigt jedoch in Abhängigkeits- und 
Näheverhältnissen auch das Missbrauchsrisiko und beför-
dert Machtausübung, Gewalt und Aggression. 

Aus diesem Grund bedarf es einer intensiven Präventions-
arbeit, aber auch eines bewussten und professionellen 
Handelns, wenn es zu Konfl ikten und Übergriff en kommt.

Das Wohl der uns anvertrauten Menschen war und ist uns 
als Träger von Diensten und Einrichtungen immer ein 
elementares Anliegen. Es ist daher unser Ziel, 
am Aufbau einer „Kultur der Achtsamkeit“ mitzuwirken.

Zweck und Ziele
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Mit einem umfassenden Schutzkonzept will der Caritas-
verband für die Diözese Regensburg e. V. Rahmenbedin-
gungen schaff en, damit sowohl die Mitarbeitenden als 
auch die uns anvertrauten Menschen Sicherheit und 
Vertrauen in unsere Dienste und Einrichtungen setzen 
können, wenn es um den Schutz vor Gewalt in allen 
ihren Ausprägungen geht.

II. Ziele der Konzeption

1. Sensibilisierung 

Das Konzept soll die Sensibilisierung von Mitarbeiten-
den und ehrenamtlich Tätigen in den Beratungsdiens-
ten wie auch in den voll- und teilstationären Einrichtun-
gen für das Thema Gewalt gegenüber Bewohnerinnen 
und Bewohnern und Klientinnen und Klienten verbes-
sern. Die Mitarbeitenden sollen dazu befähigt werden, 
Maßnahmen zur Vorbeugung und Verhinderung von 
Gewalt einzuleiten.

2. Handlungsschritte

Die Mitarbeitenden sollen darüber hinaus auch Hand-
lungsempfehlungen und konkrete Verfahrensschritte für 
den Umgang mit (sexualisierten) Grenzüberschreitun-
gen und Übergriff en oder bei einem Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt an die Hand bekommen, um 
Ohnmachtsgefühlen, Verunsicherungen oder unüber-
legtem Handeln entgegenzuwirken. Zudem soll durch 
festgelegte Verfahrensschritte sichergestellt werden, 
dass Gewaltsituationen möglichst schnell beendet 
werden und der/die Betroff enen professionelle Unter-
stützung erhalten.

3. Gewaltfreies Miteinander

Bewohnerinnen und Bewohner, Klientinnen und 
Klienten sowie Einrichtungsnutzerinnen und Einrich-
tungsnutzer sollen ein von (sexualisierter) Gewalt 
befreites, selbstbestimmtes Leben führen können.

4. Respektvolles Miteinander 

Nicht zuletzt soll das Konzept dazu beitragen, ein 
grenzwahrendes und respektvolles Miteinander in 
Diensten und Einrichtungen für alle Betroff enen zu 
ermöglichen und zu fördern.

Formen von Gewalt

I. Definition 

Gewalt ist jede Verletzung der physischen oder psychi-
schen Integrität eines Menschen. Dabei liegt Gewalt 
insbesondere immer dann vor, wenn einem Menschen im 
Kontext von Abhängigkeitsstrukturen gegen seinen Willen 
ein Verhalten oder Unterlassen aufgezwungen wird (bis 
hin zur physischen oder psychischen Überwältigung oder 
Vernichtung), unabhängig davon, ob die Gewalt gewollt 
oder absichtlich angewendet wurde oder unabsichtlich 
oder unbewusst.

II. Verschiedene Formen 

Uns ist bewusst, dass es immer sehr schwierig ist, die 
verschiedenen Formen der Gewalt isoliert zu betrachten. 
In der Realität verschwimmen die Grenzen und es ist nicht 
immer einfach und auch nicht immer nötig, die Gewaltfor-
men voneinander abzugrenzen. Trotzdem wollen wir die 
einzelnen Gewaltformen darstellen und beschreiben.

Die vielfältigen Formen der Gewalt 
haben oft unscharfe Grenzen.



FORMEN VON GEWALT

1. Körperliche Gewalt

a) Allgemein

Als körperliche Gewalt ist jedes ungeduldige, grobe, 
fahrlässige oder sogar aggressiv getönte Anfassen 
von Menschen zu verstehen, beispielsweise bei der 
Körperpflege oder bei alltäglichen Verrichtungen. 

Ob ein bestimmtes Verhalten bereits Gewalt beinhal-
tet, kann der einzelne Mitarbeitende nur durch ehrliche 
Reflexion der eigenen Gefühle und im Austausch mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen und gemeinsam mit 
der/den Betroffenen beantworten. Stehen beim 
Mitarbeitenden im Körperkontakt vor allem ein Gefühl 
von Wut, Druck oder Hilflosigkeit durch Überforderung 
im Vordergrund, so ist die Grenze zur Gewalt schnell 
überschritten.

Anders ist die Situation zu beurteilen, wenn eine 
Klientin oder ein Klient, eine Bewohnerin oder ein 
Bewohner oder ein Mitarbeitender selbst körperlich 
angegriffen wird und sich die Gefährdung nicht anders 
abwenden lässt als durch körperliche Kraft. Dies gilt 
auch bei akuter Selbstgefährdung (z.B. Suizidver-
such). In diesen Fällen der Notwehr bzw. Nothilfe soll 
die körperliche Kraft angesichts der kritischen Situa-
tion verhältnismäßig eingesetzt werden.

b) Beispiele körperlicher Gewalt

 Schlagen, Stoßen, Schütteln, Zwicken, Spucken 
oder anderweitig körperliche Schmerzen zufügen

 eine Person gegen ihren Willen festhalten,  
schieben, ziehen usw.

 sonstige bewusste Einschränkungen des körper-
lichen Wohlbefindens: Verweigerung von notwen-
diger Pflege, Vernachlässigung, Einschränkung 
oder Verbot von sozial angemessenem sexuellem 
Verhalten, fehlende Möglichkeit zur Ruhe und zum 

Schlafen oder zur Bewegung
 Nichterfüllen körperlicher Bedürfnisse: Entzug  

von Essen bzw. Trinken, willkürliche Diäten
 „Strafen“ oder Interventionen mit Rachecharakter 

(z.B. ruppige Pflegeverrichtungen, zu heiß oder  
zu kalt baden, festeres Zupacken als erforderlich)

 freiheitseinschränkende Maßnahmen und  
Zwangsmaßnahmen (z.B. Angurten, Einschließen, 
Zwangsmedikation, Zwangsernährung)

c) Ursachen physischer Gewalt

Eine häufige Ursache physischer Gewalt liegt in einer 
massiven Stress- und Überforderungssituation der 
Mitarbeitenden. Diese kann im dienstlichen und/oder 
privaten Umfeld des/der Einzelnen entstehen. Im 
dienstlichen Umfeld kann es durch folgende situative 
Belastungen dazu kommen:

 Zeitdruck
 Personalmangel
 Unpassende Gruppengröße und -zusammen-

setzung der zu Betreuenden
 Besonders schwierig zu betreuender Personen-

kreis
 Umgang mit einem Personenkreis, bei dem keine 

Verbesserung der Lebenssituation zu erwarten ist
 Ständige Konfrontation mit Krankheit, Leid und 

Sterben

Es muss unterschieden werden, ob

 der Einsatz von körperlicher Kraft zur Abwehr 
eines Angriffes, zum eigenen Schutz oder zum 
Schutz Dritter dient.

 körperliche Gewalt einmalig auftritt (aus einer 
Überforderungs- oder Stresssituation heraus).

 körperliche Gewalt durch eine oder einen  
Mitarbeitende/n mehrmalig vorkommt.

 Versteckte physische Gewalt durch groben, 
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unangemessenen Körperkontakt 
(z. B. bei der Pfl ege) vorliegt.

2. Psychische Gewalt

a) Allgemein

Psychische Gewalt fi ndet häufi g indirekt und wenig 
sichtbar statt. Kränkungen und Abwertungen können 
durch subtile Signale, durch Mimik und Körpersprache 
ausgedrückt werden. Massiver psychischer Druck 
kann durch intensives Überreden und Motivieren 
wollen entstehen.

Die Gefahr psychischer Gewalt ist am größten, wenn 
Klienten und Klientinnen oder Bewohner und Bewoh-
nerinnen starke negative Gefühle bei Mitarbeitenden 
auslösen. Dies kann durch Verhaltensauff älligkeiten 
(Provokationen, Aggressionen, Beleidigungen und 
Abwertungen) oder durch sonstiges belastendes 
Verhalten (z. B. Hervorrufen von Ekelgefühlen) oder 
aufgrund einer persönlichen Abneigung eines Mit-
arbeitenden gegen einen bestimmten Menschen 
geschehen.

b) Beispiele psychischer Gewalt

 verbale Entgleisungen (z. B. Drohungen, 
Beschimpfungen, Bloßstellungen)

 jemanden lächerlich machen, sich über jemanden 
lustig machen

 abwertende Bemerkungen
 Demütigungen
 Mobbing
 langandauerndes Ignorieren 
 bewusstes Ignorieren von Bedürfnissen und/oder 

Unterlassen von unterstützenden Maßnahmen
 bewusstes Über- oder Unterfordern
 willkürliche Einschränkung der Selbstbestimmung 

ohne Begründung 

(z.B. „Du kommst jetzt mit, weil ich das sage.“)

c) Ursachen psychischer Gewalt

Psychische Gewalt entsteht häufi g durch unerfüllte 
Erwartungen, Enttäuschungen und Wünsche der/des 
Mitarbeitenden nach mehr Anerkennung durch die 
ihm/ihr Anvertrauten oder durch Kolleginnen und 
Kollegen. Dies fl ießt in die Beziehungsgestaltung und 
in den pädagogischen Umgang mit ein und prägt 
diese negativ. 

Auch unerwünschtes Verhalten bei alten Menschen 
bzw. Menschen mit Behinderung können beim Mit-
arbeitenden das Gefühl einer Provokation hervorrufen.

Kommt es zwischen der/dem Mitarbeitenden und der/
dem zu Betreuenden zu einer Übertragung (im Sinne 
der Psychoanalyse) so können beide Seiten in alte, 
der Situation unangemessene Rollenverhalten verfallen 
und es kann zu einer Eskalation kommen, die der 
reellen Situation nicht gerecht wird.

3. Vernachlässigung

a) Allgemein

Vernachlässigung ist die Unterlassungsform der 
psychischen Gewalt: Sie wird defi niert als andauernde 
und wiederholte Unterlassung fürsorglicher Handlun-
gen der Eltern oder anderer autorisierter Betreuungs-
personen. Nicht nur Kinder, auch andere vulnerable 

Die Gefahr psychischer Gewalt ist 
am größten, wenn Klienten und 
Klientinnen starke negative Gefühle 
bei Mitarbeitenden auslösen. 



FORMEN VON GEWALT

Personen (Behinderte, psychisch Kranke und ältere 
Menschen) können von körperlicher, pädagogischer 
und kognitiver, aber auch emotionaler Vernachlässi-
gung betroffen sein. Vernachlässigung bleibt oft 
unerkannt und steht im Schatten anderer Gewaltfor-
men. Gerade emotionale Vernachlässigung spielt sich 
in Innenräumen ab und erschließt sich erst bei  
genauerer Betrachtung.

b) Beispiele für Vernachlässigung

 unzureichende Pflege und Kleidung
 mangelnde, unausgewogene oder nicht altersge-

rechte Ernährung
 fehlende medizinische Behandlung
 nicht altersgerechte Zeiten zum Ausruhen und 

Schlafen
 nachlässiger Schutz vor Gefahren
 unzureichende Beaufsichtigung und Zuwendung
 ungenügende Möglichkeit zur Bewegung
 mangelnde Anregung und Förderung motorischer, 

intellektueller, emotionaler und sozialer Fähigkeiten
 respektloses Verhalten gegenüber dem zu  

Betreuenden
 nicht Wahrnehmen und Ignorieren von  

Bedürfnissen
 wiederholtes oder ständiges Austragen von 

Konflikten in Anwesenheit des zu Betreuenden

c) Ursachen von Vernachlässigung

Mögliche Ursachen von Vernachlässigungen lassen 
sich in drei Bereiche gliedern:

 Unvermögen der Eltern und des Betreuungsper-
sonals mit bestimmten Bedingungen umzugehen 
auf Grund von
- aktueller Überforderung und Krisensituationen
- psychischen Erkrankungen (Depressionen, 

Suchterkrankungen etc.)

- Impulskontrollstörungen
- eigene Deprivation und Gewalterfahrungen
- mangelndes Wissen und unzureichende 

Erziehungskompetenz
  Die soziale und ökonomische Situation

- fehlende ökonomische Ressourcen
- soziale Isolation
- beengte Wohnverhältnisse

 Aber auch auf der Ebene der Kinder und der zu 
Betreuenden
- chronisch Kranke oder behinderte Personen
- „Schreikinder“
- „ungewollte“ Kinder (nichtgeplante Schwanger-

schaft z.B. in Folge von Gewaltsituationen)

4. Sexualisierte Gewalt

a) Allgemein

Sexualisierte Gewalt ist die psychische und physische 
Ausübung von Gewalt zur Befriedigung von sexuellen 
Bedürfnissen, sowie Handlungen, die die sexuelle 
Selbstbestimmung einschränken oder die sexuelle 
Integrität einer Person verletzen. Sexualisierte Gewalt 
setzt ein Machtgefälle voraus, das durch die Ausnut-
zung einer Überlegenheit (z.B. physische bzw. psychi-
sche Dominanz) oder Abhängigkeit entsteht. Sexuali-
sierte Handlungen werden für das Ausleben von 
Macht- und Dominanzbedürfnissen instrumentalisiert. 
Dazu zählen neben den Fällen des Missbrauchs 
ebenso sexuelle Belästigungen und Grenzverletzun-
gen. Letztere sind gegeben bei sexistischen,  
geschlechtsbezogenen, entwürdigenden oder  
beschämenden Bemerkungen und Handlungen sowie 
bei unerwünschter körperlicher Annäherung. Gerade 
Menschen, die in Institutionen, insbesondere in teil- 
oder vollstationären Einrichtungen wohnen, befinden 
sich zu den Mitarbeitenden der Einrichtung in einem 
Betreuungs- und Abhängigkeitsverhältnis. Jedes 
Verhalten der Mitarbeitenden, das sexuell motiviert ist, 
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d. h. der eigenen Erregung und/oder sexuellen 
Befriedigung des Mitarbeitenden dient und das von 
ihm ausgeht, ist als sexualisierte Gewalt zu werten.

Besonders kritisch sind die Situationen zu werten, in 
denen sich Klienten und Klientinnen bzw. Bewohnerin-
nen und Bewohner sexuell auf einzelne Mitarbeitende 
oder andere Mitbewohnende fi xieren, wiederholt 
eindeutige Verhaltensweisen zeigen und sexuell 
übergriffi  g werden. 

b) Beispiele sexualisierter Gewalt

 sexuelle Übergriff e ohne Körperkontakt: sexuali-
sierte Sprache, anzügliche/aufdringliche Blicke, 
voyeuristisches Verhalten, exhibitionistisches 
Verhalten, nicht Einhalten der Intimsphäre, Verhin-
derung des Auslebens der Sexualität, Unterbinden 
von Beziehungen, anzügliche Bemerkungen

 sexualisierte Übergriff e mit Körperkontakt: unan-
gemessene Berührungen, sexueller Missbrauch, 
Vergewaltigung, sonstige sexualisierte Übergriff e 
(Belästigung, Nötigung)

 female genital mutilation (weibliche Geschlechts-
verstümmelung) und Zwangsehen

c) Mögliche Ursachen sexualisierter Gewalt

Die Ursachen hierfür liegen ausschließlich in der Person 
der Täterin/des Täters. Mögliche Ursachen sind eine 
Störung der Sexualpräferenz und/oder andere psychi-
sche Störungen. Die empfundene Macht über die 

Betroff enen und das Gefühl der Überlegenheit dienen 
der eigenen Bedürfnisbefriedigung. Der Wunsch nach 
Zuneigung und Anerkennung von einsamen, psychisch 
beeinträchtigten und älteren Menschen bzw. Menschen 
mit Behinderung wird dabei für eigene Zwecke umge-
deutet und die besondere Verantwortung für den zu 
Betreuenden ignoriert.

5. Digitale Gewalt

a) Allgemein

Handy, PC und Internet sind aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken und können nützlich und hilfreich 
sein. Wenn Menschen aber auf digitalen Wegen 
gezielt diff amiert, erpresst, isoliert oder bedroht 
werden, geht es um digitale Gewalt. Digitale Gewalt 
umfasst eine Vielzahl von Angriff sformen, die auf die 
Herabsetzung und Rufschädigung der Betroff enen 
abzielen. Die Anonymität der User und die Bandbreite 
der digitalen Kommunikation erleichtern die Angriff e. 
Digitale Gewalt ist aber nicht ohne analoge Gewalt 
denkbar: Sie stellt meist eine Ergänzung oder Verstär-
kung von Gewaltbeziehungen und -dynamiken dar.  

b) Beispiele digitaler Gewalt

 Das Diff amieren, Ausgrenzen, Beleidigen und 
Bedrohen von Personen über Handy, Computer 
und Internet durch das Versenden belästigender 
Nachrichten oder das Streuen gezielt falscher 
Informationen

 Das Fotografi eren und Filmen der Betroff enen in 
der eigenen Wohnung oder einem besonders 
geschützten Raum ohne Zustimmung der 
Betroff enen

 Die Weitergabe von privaten digitalen Aufnahmen 
ohne Zustimmung der Betroff enen, etwa in sozialen 
Netzwerken oder auf pornografi schen Seiten

 Das Zusenden und Weiterleiten von pornografi -

Sexualisierte Gewalt entsteht durch 
die Ausnutzung einer Überlegenheit 
oder Abhängigkeit und wird für das 
Ausleben von Machtbedürfnissen 
instrumentalisiert.



schen Bildern und Videos ohne Zustimmung 
der Empfängerinnen oder Empfänger

 Das Drohen damit, intime und gegebenenfalls 
bearbeitete Fotos und Filme zu verbreiten, um die 
betroff ene Person zu einer bestimmten Handlung 
zu nötigen

 Körperliche und sexuelle Übergriff e mit dem Ziel, 
Fotos und Filmaufnahmen anzufertigen und die 
betroff ene Person auch nach der Tat zu demüti-
gen und zu kontrollieren

 Das Ausspionieren und Abfangen von Daten mit 
und ohne Spyware

 Die Ortung und digitale Überwachung von Perso-
nen durch PC und Handy

 Das Aneignen der Identität einer anderen Person, 
um Einträge in Chats, Blogs und Foren zu verfas-
sen oder Waren und Dienstleistungen zu bestellen

 Das Verbreiten privater Informationen durch 
digitale Medien am Arbeits- oder Ausbildungsplatz

(vgl. Homepage bff  – Frauen gegen Gewalt e.V.)

6. Strukturelle Gewalt

a) Allgemein

Strukturelle Gewalt ist die vermeidbare Beeinträchti-
gung grundlegender menschlicher Bedürfnisse. 
Oftmals diktiert z. B. der vorgegebene fi nanzielle 
Rahmen viele Gegebenheiten, u.a. den Personal-
schlüssel und die Räumlichkeiten.

b) Beispiele struktureller Gewalt

 ungerechtfertigt starr gestaltete Hausordnungen, 
Tagesabläufe und Förderpläne

 Vorenthaltung von Mitentscheidungsrechten 
(z. B. durch starke Beeinfl ussung)

 Vorenthalten von Informationen
 ungeeignete Wohn-, Arbeits- und Aufenthalts-

räume

 keine Auswahlmöglichkeiten anbieten (z.B. 
monotone Arbeiten), keine Abwechslung- oder 
Beschäftigungsmöglichkeit in Pfl egeeinrichtungen

 Kultur des „über andere sprechen“ in abwerten-
dem und/oder diskretionsverletzendem Sinn 
(Informationen über Bewohnerinnen oder 
Bewohner austauschen mit außenstehenden 
Personen oder im Beisein von anderen)

 unangemessene Einschränkung der Kommunikati-
ons-, Entscheidungs- oder Mitbestimmungs-
möglichkeiten in Fragen des Privatlebens, 
der Alltagsgestaltung oder individuellen 
Persönlichkeitsentfaltung

 erschwerter Zugang zu Teilhabe und Selbst-
bestimmung

c) Ursachen struktureller Gewalt

Strukturelle Gewalt ist meist nicht sichtbar. Es tritt 
keine Person in Erscheinung, die einen anderen 
Menschen direkt schädigt. Es handelt sich um eine 
latent wirkende Gewalt ohne konkreten „Täter“. 
Bei der Umsetzung von Normen und Regelungen 
in Institutionen wird dennoch Gewalt ausgeübt. 
Beispiele hierfür sind:

 Beeinträchtigung von Lebensraum und Mangel an 
Privatsphäre

 Kostendruck durch politische Werteverschiebung
 Reibungsloses Funktionieren und Kostensparen 

als vorrangige Werte und Ziele vor individuellen 
Bedürfnissen und Wünschen  

 Zu wenig Einfl uss- und Gestaltungsmöglichkeiten 

Erfolgreiche Gewaltprävention 
braucht einen diff erenzierten 
und kritischen Gewaltbegriff .

FORMEN VON GEWALT
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auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen:  
Erfahrungen von Ohnmacht und Unfreiheit anstatt 
von Selbstbestimmung (betrifft Schutzbefohlene 
und Mitarbeitende gleichermaßen)

 Reglementierende Hausordnungen
 Mitarbeiterbezogene Faktoren wie personelle 

Engpässe (Nichteinhalten von Dienst- und Ur-
laubsplänen), belastende Arbeitsbedingungen 
(Übermaß an Mehrarbeitsstunden), überzogener 
bürokratischer Aufwand

 Übertriebenes Sicherheitsbedürfnis vor Lebens-
qualität 

7. Pädagogische Gewalt

a) Allgemein

Pädagogische Gewalt liegt dann vor, wenn Willens- 
und Entscheidungsfreiheit einschließlich der Bewe-
gungsfreiheit eines Menschen missachtet, übergangen 
oder eingeschränkt werden, ohne dass dafür wichtige 
rechtfertigende Gründe vorliegen. 

b) Beispiele pädagogischer Gewalt

 unverhältnismäßige und willkürliche Regeln und/
oder Verbote

 zwangsweise Durchsetzung willkürlicher Regeln 
und Verbote (z. B. durch Strafen)

 Vorenthaltung einer Förderung
 Verletzende, demütigende Wortwahl
 Gerüchte in die Welt setzen und kultivieren
 unangemessene und überfordernde Erwartungen 

an zu betreuende Personen

c) Ursachen pädagogischer Gewalt

Die Ursachen pädagogischer Gewalt sind in situativem 
Stress und Überforderungen zu suchen.  

Diese entstehen durch:

 unpassende Gruppenzusammensetzungen
 selbsterzeugten oder von außen kommenden 

Druck durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kolle-
gen, Angehörige oder Betreuerinnen und Betreuer

 zu hohe, zu viele und unangemessene Förderziele
 eigene Einstellungen, Normen und Werte, die 

unreflektiert auf die Schutzbefohlenen übertragen 
werden und sich nicht umsetzen lassen

 fehlgeleitete pädagogische Ansprüche
 eine unangemessene Einschätzung der psychi-

schen Erkrankung oder Behinderung
 fehlende Kompetenz und mangelndes Fachwissen
 persönliche Antipathie

8. Ökonomische Gewalt

a) Allgemein

Ökonomische Gewalt ist das Ausüben von Macht und 
Kontrolle im finanziellen Bereich, sodass das eigene 
Handeln und Entscheiden und die Lebensführung 
eingeschränkt wird. Es bedeutet die ungleiche  
Verfügungsmacht über finanzielle Mittel und die 
Ausnützung ökonomischer Überlegenheit.

b) Beispiele ökonomischer Gewalt

 Bei einer Trennung wird der Unterhalt vorenthal-
ten, der dem Ehepartner und seinen Kindern 
zusteht und der/die Alleinerziehende muss am 
Existenzminimum leben

 Verbot eigener beruflicher Tätigkeit, wodurch auch 
keine Rentenansprüche erworben werden können

 Das Aufzwingen nicht gewollter finanzieller 
Verpflichtungen

 Ältere Menschen können sich auf Grund finanziel-
ler Einschränkungen nicht die Pflege leisten,  
die sie benötigen.



PRÄVENTION

9. Kulturelle Gewalt

a) Allgemein

Unter kultureller Gewalt werden Aspekte einer Kultur 
verstanden, die benutzt werden können, direkte oder 
strukturelle Gewalt zu rechtfertigen. Sie entsteht aus 
Werthaltungen (wie traditionelle oder unterschiedliche 
Normen) und negativen Vorurteilen gegenüber be-
stimmten Bevölkerungsgruppen (Diskriminierungen). 
Im Gegensatz zu den anderen Gewaltformen existiert 
sie nur ideell, dient aber der Legitimation konkreter 
Gewalt. 

b) Beispiele kultureller Gewalt

 Ausländischen Mitbürgerinnen oder Mitbürgern 
werden Leistungen vorenthalten, da sie diese in 
ihrem Herkunftsland nicht erhalten würden

 Seniorinnen und Senioren wird Bedürfnislosigkeit 
unterstellt und es wird auf ihre individuellen 
Wünsche nicht eingegangen
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I. Allgemeine Präventionsmaßnahmen 
in Einrichtungen der Caritas 
für die Diözese Regensburg e.V.

1. Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ist eine Möglichkeit, Gefahrenpoten-
tiale in der Organisation bzw. Einrichtung zu erkennen 
und sich darüber bewusst zu werden. Durch die 
Risikoanalyse kann festgestellt werden, welche Gege-
benheiten in der alltäglichen Arbeit oder in der Struktur 
der Einrichtung die Ausübung von Gewalt ermöglichen 
oder gar begünstigen. Zusätzlich soll durch die Risiko-
analyse nach Schutzfaktoren gesucht werden, die das 
Risiko von Gewalt und Unachtsamkeit minimieren.

2. Personal

Wirksamer Schutz gegen (sexualisierte) Gewalt beginnt 
mit der Auswahl des Personals.

a) Auswahl des Personals

Die Auswahl und Einstellung von Personal sollte 
grundsätzlich durch ein ausführliches Bewerbungsge-
spräch durch die verantwortliche Person sichergestellt 
werden. Bereits im Gespräch sollten die dienstlichen 
Vorgaben zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt 
und die Sanktionierung bei Verstößen angesprochen 
werden. Auf Verhaltensregelungen (Verhaltenskodex) 
der Einrichtung bzw. des Verbandes sowie das interne 
und externe Beschwerdemanagement muss hinge-
wiesen werden. Es ist außerdem klarzustellen, dass 
beobachtete Grenzverletzungen zu melden sind.

Spätestens beim Einführungsgespräch sind schrift-

liche Informationen zu Standards und das Schutzkon-
zept auszuhändigen, um die Off enheit für die Proble-
matiken, Grenzverletzungen und Gewaltschutz 
anzusprechen. Alle Mitarbeitenden sollen Fragen und 
Wahrnehmungen zu sexualisierter Gewalt off en bei 
Teambesprechungen bzw. gegenüber ihrer/-m 
Vorgesetzten thematisieren können. Sollte es sich 
jedoch um auff älliges Verhalten von Kollegen- oder 
Kolleginnen handeln, ist eine Thematisierung im Team 
nicht angebracht. In dieser Situation ist die Leitung 
bzw. die zuständige, von der Einrichtung genannte 
interne Vertrauensperson oder eine externe Vertrau-
ensperson einzubeziehen.

b) Erweitertes Führungszeugnis

Der Träger der Einrichtung / des Dienstes trägt die 
Verantwortung dafür, dass nur Personen mit der 
Betreuung von Kindern, Jugendlichen und vulnerablen 
Personen betraut werden, die über eine fachliche 
sowie eine persönliche Eignung verfügen. Um diese 
Verpfl ichtung in Einrichtungen der Jugendhilfe, bei 
Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden in 
den stationären Einrichtungen Rechnung zu tragen, 
verpfl ichtet der Träger alle Mitarbeitenden grundsätz-
lich vor der Anstellung ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis nach § 30 a Abs. 1 Bundeszentral-
registergesetz vorzulegen. Die Vorlagepfl icht ist in 
regelmäßigen Abständen zu wiederholen.

c) Präventionsordnung Regensburg

Die deutschen Bischöfe haben in den letzten Jahren 
jeweils aktualisierte Rahmenordnungen zur Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
vulnerablen Erwachsenen beschlossen, die jeweils 

Maßnahmen zur Prävention von Gewalt



durch den Bischof als Präventionsordnung durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt für die Diözese Regens-
burg in Kraft gesetzt wurden. Die Präventionsordnung 
in der jeweils geltenden Fassung ist auch für die 
Dienste und Einrichtungen der Caritas verpflichtend 
umzusetzen und anzuwenden. 

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
erhalten eine Einführung in die Präventionsordnung 
Regensburg. Die Teilnahme dazu ist verpflichtend. 
Grundsätzlich erfolgt diese Einführung im Rahmen der 
Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeitenden 
beim Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V.

d) Selbstverpflichtungserklärung /  
Selbstauskunft

Die Selbstverpflichtungserklärung ist Teil der geltenden 
Präventionsordnung Regensburg. Alle Mitarbeitenden 
müssen sich grundsätzlich vor Anstellung durch 
Unterzeichnung zu einem reflektierten Umgang mit 
ihren Schutzbefohlenen und zu zeitnaher und ange-
messener Thematisierung von Grenzverletzungen 
verpflichten. Die Selbstverpflichtungserklärung ist Teil 
des Dienstvertrages.

Dies schließt auch eine Selbstauskunft mit ein, so 
dass keine Verurteilung im Zusammenhang mit 
Straftatbeständen, die die sexuelle Selbstbestimmung 
oder die körperliche Unversehrtheit betreffen, vorliegt 
und auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Dar-
über hinaus ist die Verpflichtung einzugehen, den 
Dienstgeber zu informieren, wenn ein Strafverfahren 
wegen einer der Tatbestände des § 30a BZRG 
eröffnet wird. 

e) Schweigepflichterklärung und Daten
schutz

Dem Schutz von personenbezogenen Daten wird 

neben den einschlägigen gesetzlichen Regelungen 
auch aufgrund des Vertrauensverhältnisses zwischen 
Klienten und Klientinnen, Bewohnenden und Fachkräf-
ten eine besondere Bedeutung beigemessen. Alle 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die mit 
personenbezogenen Daten von Klienten und Klientin-
nen und Bewohnenden betraut werden, unterzeichnen 
eine Verschwiegenheits- und Datenschutzerklärung.

f) Dienstanweisungen

Um einen einheitlichen respektvollen Umgang und 
insbesondere den Umgang mit grenzverletzenden 
Handlungen sicherzustellen, sind entsprechende 
Dienstanweisungen zu formulieren, die auch dienstrecht-
liche Verbindlichkeit haben. Sie dienen den Mitarbeiten-
den als konkrete Leitlinien ihrer täglichen Arbeit und 
sichern die Umsetzung des Schutzkonzeptes.

Dienstanweisungen sind grundsätzlich konkret und 
leicht verständlich zu formulieren. Die Mitarbeitenden 
sind über die Verbindlichkeit der Dienstanweisungen 
sowie auf die Konsequenzen bei Zuwiderhandlung 
aufzuklären. Zudem sind die Dienstanweisungen im 
QM-Handbuch im Carinet sowie in der Einführungs-
mappe für neue Mitarbeitende abzulegen.

Die Dienstanweisungen sollen von der Geschäftsfüh-
rung bzw. Leitung der Einrichtung unter Beteiligung 
der Mitarbeitenden kontinuierlich weiterentwickelt 
werden und folgende Punkte als Mindeststandards 
enthalten:

 Alle Bewohner und Bewohnerinnen in Alten- und 
Pflegeheimen sind bei Einzug über ihre Rechte 
und Pflichten aufzuklären und erhalten die grund-
legenden Informationen zum internen und exter-
nen Beschwerdemanagement. Die konkreten 
Ansprechpersonen für (sexualisierte) Gewalt sowie 
der Zugang zu ihnen sind zu benennen.

PRÄVENTION
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 Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, sich für 
den Schutz aller Bewohnerinnen und Bewohner, 
Klientinnen und Klienten und vulnerablen Perso-
nen einzusetzen.

 Alle Mitarbeitenden sind dazu verpflichtet, von 
ihnen beobachtete körperliche, psychische oder 
sexualisierte Gewalt umgehend dem Dienstvorge-
setzten bzw. der Leitung zu melden.

 Im Falle von Gewalt gegen Schutzbefohlene sind 
die Mitarbeitenden verpflichtet, in Absprache mit 
der Leitung, mit den zuständigen Behörden zu 
kooperieren.

 Alle Beobachtungen von Gewalt sind durch die 
Leitung / die Fachkräfte zu dokumentieren.

 Wenn sich Betroffene von (sexualisierter) Gewalt-
erfahrung anvertrauen, wird das Berichtete  
nicht in Frage gestellt, auch wenn es zunächst  
unvollständig erscheint oder Zweifel bestehen.

 Den Mitarbeitenden ist es grundsätzlich verboten 
Fotografien bzw. Filme ohne das Einverständnis 
der / des Betroffenen anzufertigen.

 Alle Mitarbeitenden wahren eine professionelle 
Distanz und pflegen keine privaten Kontakte zu 
Bewohnern und Bewohnerinnen bzw. Klientinnen 
und Klienten. Private Verhältnisse sind umgehend 
dem zuständigen Dienstvorgesetzten zu melden.

g) Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex dient den Mitarbeitenden als 
Orientierungsrahmen für einen grenzachtenden 
Umgang und formuliert Regelungen für Situationen, 
die für (sexualisierte) Gewalt leicht ausgenutzt werden 
könnten. Er sendet zum einen ein klares Zeichen an 
potentielle Täter oder Täterinnen und verdeutlicht die 
eigene Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber 
dem Thema „Gewalt“. Der Verhaltenskodex zielt auf 
den Schutz vor sexualisierter Gewalt und schützt 
zugleich die Mitarbeitenden vor falschem Verdacht. 
Der Verhaltenskodex sollte von der Leitung der 

Einrichtung unter Beteiligung der Mitarbeitenden 
kontinuierlich weiterentwickelt werden und sollte 
folgende Punkte als Mindeststandards enthalten:

 Geschenke an Klientinnen oder Klienten bzw.  
an Bewohnerinnen oder Bewohner sind im Team 
abzusprechen und nur erlaubt, wenn sie einen 
pädagogisch sinnvollen und angemessenen 
Zusammenhang mit der jeweiligen Aufgabe 
haben.

 Sprache, Wortwahl, Kleidung:
- Alle Mitarbeitenden achten auf einen wertschät-

zenden Umgang und achten jedes Gegenüber 
in seiner Individualität.

- Im Umgang mit Bewohnern und Bewohnerin-
nen oder sonstigen Schutzbefohlenen bzw. 
Klientinnen und Klienten verpflichten sich alle 
Mitarbeitenden, keine grenzverletzenden 
Kommentare oder Gesten zu machen.

- Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Klientinnen 
und Klienten werden von allen Mitarbeitenden 
immer mit ihrem Namen angesprochen. Es 
werden keine Spitz- und Kosenamen verwen-
det.

- Sexuell aufreizende Kleidung ist keine ange-
messene Kleidung im Berufsalltag.

 Erzieherische Maßnahmen: Es werden grundsätz-
lich keine Drohungen ausgesprochen. Mögliche 
Sanktionen bei Fehlverhalten sind als solche klar 
zu benennen.

 Sanktionen: Es besteht die Verpflichtung für alle, 
Verstöße mitzuteilen, damit es nicht von Freund-
schaft / Loyalität abhängt, ob Fehlverhalten 
bemerkt oder gemeldet wird 

 Intimsphäre
- Die persönliche Schamgrenze und die Intim-

sphäre der anvertrauten Personen sind zu 
achten. Jedes Verhalten, das die Intimsphäre 
verletzt, ist zu unterlassen.

- In Einrichtungen ist das Betreten der Sanitär- 



bzw. Schlafräume nur aus Gründen der Aufsichts-
pflicht oder für Pflegemaßnahmen erlaubt und 
geschieht – wenn möglich – in der Jugendhilfe 
nur in Begleitung einer weiteren erwachsenen 
Person und grundsätzlich nur nach Anklopfen.

- Mitarbeitende übernachten nicht gemeinsam 
mit einer anvertrauten Person in einem Zimmer.

- Alle Mitarbeitenden schützen und wahren zu 
jeder Zeit die Würde und Privatsphäre der 
Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Klientinnen 
und Klienten.

 Nähe- /Distanzverhältnis: Alle Mitarbeitenden 
achten auf eine transparente, sensible, zugewand-
te und fachlich adäquate Gestaltung von Nähe 
und Distanz.

 Dienstgeber: Der Dienstgeber verpflichtet sich zu 
Maßnahmen und Verfahren, die seine Verantwor-
tung am Gelingen einer gewaltfreien Organisation 
verdeutlichen. Es werden Verfahrensanweisungen 
und Regeln festgeschrieben und in einem Verhal-
tenskodex formuliert, die angemessenen Verhal-
tensweisen im Umgang mit den anvertrauten 
Menschen festschreiben.

h) Organigramm

Um eine hohe Transparenz der Struktur und klare 
Zuständigkeiten zu gewährleisten, wird ein Organi-
gramm der Aufgabengebiete sowie der einzelnen 
Mitarbeitenden jederzeit zugänglich in der Dienststelle 
bzw. Einrichtung veröffentlicht.

i) Ansprechperson für Prävention und 
Missbrauch

In jeder Dienststelle und Einrichtung sind Ansprech-
personen bzw. Beauftragte für Prävention und/oder 
Missbrauch zu benennen, die barrierefrei erreichbar 
sein müssen. 

Dabei soll auch auf Ansprechpersonen bzw. Beauf-
tragte des Bistums verwiesen werden, um auch 
außerhalb der Hierarchie des Trägers Anlaufstellen zur 
Verfügung zu stellen, zu denen kein Abhängigkeitsver-
hältnis besteht.  
Aufgaben der Ansprechperson in der Einrichtung sind:

 Entgegennahme und gemeinsames Besprechen 
von Hinweisen/Verdachtsmomenten durch 
Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende, 
Klientinnen und Klienten, An- und Zugehörige 
(ohne dass dadurch Spuren verwischt werden)

 Protokollierung der Gespräche
 Ggf. Information der externen unabhängigen 

Ansprechperson, die das weitere Vorgehen 
übernimmt

 Vermittlung der Kontakte bzw. Gespräche zur 
Einrichtungsleitung, zum Vorgesetzten, zur/zum 
externen unabhängigen Beauftragten

 Koordination der Schulungsmaßnahmen zur 
Prävention in Kooperation mit den Verantwort-
lichen für Fortbildung, der Einrichtungsleitung bzw. 
der/des Vorgesetzten und den Verantwortlichen 
der Personalabteilung  

 „Kümmerer“ für das Thema Prävention in der 
jeweiligen Einrichtung

 Mitarbeit an der Weiterentwicklung des hausindivi-
duellen Schutzkonzepts

j) Aufgabenbeschreibungen ehrenamtlich 
Mitarbeitender

Ehrenamtlich Mitarbeitende übernehmen ohne Anlei-
tung keine sozialpädagogischen bzw. fachbetreuenden 
Aufgaben. Sie handeln stets unter Anweisung der 
hauptamtlichen Fachkräfte insbesondere in Bezug auf 
Beratung, Betreuung oder Krisenintervention. Es steht 
ihnen zu jeder Zeit eine klar benannte, hauptamtlich 
verantwortliche Ansprechperson zur Verfügung.

PRÄVENTION
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k) Einarbeitung der Mitarbeitenden

Eine Einarbeitung durch die entsprechenden Fachper-
sonen oder durch die Leitung ist gewährleistet. In der 
Anfangsphase ist sicherzustellen, dass den neuen 
Mitarbeitenden immer eine klare Ansprechperson für 
Rücksprache und Unterstützung zur Verfügung steht. 

l) Fortbildung

Fortbildungen stellen sicher, dass alle Mitarbeitenden 
für besondere Schutzbereiche und Rechte sensibili-
siert sind. Den Mitarbeitenden werden regelmäßig 
Fortbildungen für ihre relevanten Arbeitsbereiche 
angeboten. Mitarbeitende sollen motiviert und geför-
dert werden regelmäßig an internen und externen 
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen. In der Einführungsveranstaltung für 
neue Mitarbeitende ist die Sensibilisierung für Fragen 
von (sexualisierter) Gewalt und Grenzverletzung 
verbindlicher Bestandteil. 

m) Mitarbeitergespräche und Teamsitzungen

Bei der Personalführung ist auf allen Ebenen Wert auf 
regelmäßige Gespräche zwischen den Vorgesetzten 
und den Mitarbeitenden zu legen. Entsprechend der 
jeweiligen Situation in den Einrichtungen und Diensten 
kann dies in Form von Teamsitzungen oder Mitarbei-
tergesprächen erfolgen. In diesem geschützten 
Rahmen soll auch ein Forum bestehen um Informatio-
nen auszutauschen, Absprachen zu treffen und 
eigenes – auch grenzüberschreitendes – Verhalten zu 
reflektieren. Im Mittelpunkt soll dabei nicht bei aufge-
tretenen Fehlern eine mögliche Sanktionierung je nach 
Schwere des Falls stehen, sondern es soll gemeinsam 
nach Lösungen und Handlungsoptionen gesucht 
werden. In diesen Gesprächen darf es keine Tabuthe-
men geben, damit Grenzüberschreitungen und Gewalt 
offen angesprochen werden können.

In diesem Bereich ist auch der Umgang mit Mitarbei-
tenden, die zu Unrecht einem Verdacht ausgesetzt 
wurden, anzusprechen.

Es ist Aufgabe der Einrichtungsleitung, Abteilungslei-
tung bzw. Referatsleitung Sorge dafür zu tragen, dass 
eine Kultur des Hinsehens entwickelt wird, die den 
Mitarbeitenden nicht aus Angst oder Überforderung 
zum Schweigen oder Wegsehen veranlasst, sondern 
Position beziehen lässt und ihn verantwortungsvoll 
handeln lässt.

3. Bauliche Maßnahmen

a) Sicherstellung von Anonymität und 
Vertraulichkeit in der Beratung

Achtsamkeit im Hinblick auf Missbrauch und Gewalt 
setzt voraus, dass über mögliche Vorkommnisse  
und Verdachtsmomente ein vertrauliches Gespräch 
möglich ist. Dazu bedarf es für die Beratung und 
Betreuung geeigneter Räume, die entsprechend 
technisch ausgestattet sind. Dazu gehört, dass jeder 
Mitarbeitende Zugang zu einem Beratungsplatz hat, 
der den Schutz der Intimsphäre der Bewohner/-innen 
bzw. Klienten/-innen garantiert (Schallisolation und 
Sichtschutz). Zudem bedarf es der notwendigen 
technischen Ausstattung (Computer, Telefonan-
schluss, aktensicheres Mobiliar), um vertrauliche 
Mitteilungen bzw. ein vertrauliches Gespräch zu 
ermöglichen.

b) Raumaufteilung

Räumliche Enge und fehlende Schutz- und Rückzugs-
räume sind ein erheblicher Risikofaktor in Bezug auf 
das Aufkommen von Konflikten und (sexualisierter) 
Gewalt. Bereits in der Planungsphase ist sicherzustel-
len, dass sowohl für die Mitarbeitenden als auch für 
die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Klienten und 



Klientinnen Aufenthaltsflächen zur Verfügung stehen, 
die auch als Rückzugsraum genutzt werden können. 
Dies können für Mitarbeitende Büros sein, die für 
bestimmte Zeiten nicht für den Publikumsverkehr 
geöffnet sind, aber auch Pausen- und Aufenthaltsräu-
me, die nur den Mitarbeitenden offenstehen.  
Für Klientinnen und Klienten ist ein entsprechender 
Wartebereich bzw. sind Gemeinschaftsflächen in den 
Dienststellen und Einrichtungen vorzusehen.  
Dazu gehört auch eine ausreichende Ausstattung  
mit Toiletten und Waschgelegenheiten.

4. Präventionsangebote

In Bezug auf die Prävention von Gewalterfahrung spielt 
soziale Arbeit im Sinne von Beratung und Begleitung 
Schutzbefohlener eine zentrale Rolle, da sie durch 
individuelle Zuwendung Frust und Aggressionen 
entgegenwirkt.

a) Information über Rechte und Pflichten

In Bezug auf Gewaltschutz müssen alle Bewohnerin-
nen und Bewohner, Patientinnen und Patienten, 
Schutzbefohlene sowie Klientinnen und Klienten 
umfassend und – wenn nötig – kultursensibel über 
ihre Rechte und Pflichten informiert werden.

 Sofern dies nötig erscheint, müssen Schutzbefoh-
lene über die geltenden Normen in Bezug auf 
allgemeine Menschenrechte, Frauenrechte, 
Kinderrechte, Minderheitenrechte etc. informiert 
werden. Gleichzeitig müssen auch die rechtlichen 
Konsequenzen bei Verstoß gegen diese Gesetze 
aufgezeigt und deutlichgemacht werden.

 Bei Einrichtungen kann eine Hausordnung Grund-
regeln eines friedlichen Zusammenlebens festle-
gen. Diese soll – wenn möglich – in der jeweils 
relevanten Sprache oder in einfacher Sprache, am 
besten bildgestützt, zentral ausgehängt werden. 

Sinnvoll ist zudem eine Einführung in die Hausord-
nung sowie die Dokumentation, dass der/die 
Bewohnende die Hausordnung in Empfang und 
zur Kenntnis genommen hat. 
In Einrichtungen sind die Bewohner und Bewoh-
nerinnen umfassend zeitnah zu informieren, an 
wen und wie sie sich bei einer (vermuteten) 
Gewalttat wenden können (z.B. Ansprechperson, 
Notfalltelefon). Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
müssen umfassend und zeitnah über Ansprech-
partner/-innen, Abläufe und Prinzipien des inter-
nen und externen Beschwerdeverfahrens  
informiert werden.

b) Beratung und Begleitung

Grundlage jeder professionellen Beratungsarbeit ist 
das Führen von Handakten, um den Beratungspro-
zess zu dokumentieren und jederzeit nachvollziehbar 
machen zu können. Um präventiv gegen Gewalt 
beratend tätig zu werden ist es wichtig (vermutete) 
Spannungen und Konflikte anzusprechen, Deeskala-
tionsmaßnahmen vorzuschlagen und zu begleiten 
sowie an internes und externes Fachpersonal zu 
vermitteln.

Die Beratung soll möglichst niederschwellig und – 
wenn nötig – kultursensibel erfolgen. Dies kann im 
Zusammenhang mit einem Beratungsgespräch,  
das aus anderen Gründen als zur Gewaltprävention 
aufgenommen wurde, erfolgen, als auch durch  
das direkte Ansprechen von (vermuteten) Gewalt-
erfahrungen.

c) Kooperation mit Fachberatungsstellen

Um insbesondere vulnerablen Personengruppen 
präventive Angebote machen zu können, ist die 
Kooperation mit entsprechenden Fachberatungsstel-
len anzuraten, um eine bestmögliche individuelle und 
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bedarfsorientierte Beratung und Begleitung zu ge-
währleisten. Dies kann im Hinblick auf die Vermittlung 
von Schutzbefohlenen als auch für die direkte Bera-
tung der Mitarbeitenden in Bezug auf Diskriminie-
rungs- und Gewalterfahrungen nötig sein.

d) Partizipation

Um Angebote bewohner- und klientenorientiert zu 
konzipieren und die Qualität der Beratung, Begleitung 
und Betreuung sicherzustellen sollen Möglichkeiten 
der Partizipation der Bewohner und Bewohnerinnen, 
sonstiger Schutzbefohlenen bzw. Klientinnen und 
Klienten eruiert werden. Die Partizipationsmöglichkei-
ten müssen auf die Zielgruppe und die Rahmenbedin-
gungen der Einrichtung abgestimmt sein. Betreute, 
Mitarbeitende und Angehörige sollen regelmäßig dazu 
aufgefordert werden, ihre Ideen und Verbesserungs-
vorschläge einzubringen. Beispiele dafür können 
regelmäßige Gruppengespräche sein, in denen 
Bedürfnisse, Wünsche, Anregungen, Anliegen und 
Kritik der Betroff enen erfragt werden, aber auch 
institutionalisierte Gremien wie Selbsthilfegruppen, 
Heimbeirat etc.

5. Beschwerdeverfahren

Ein eff ektives Beschwerdeverfahren setzt das Wissen 
um die eigenen Rechte sowie die konkreten Ansprech-
personen und Abläufe voraus. Die Information darüber 
erfolgt unmittelbar beim Erstkontakt bzw. beim Einzug 
und in wiederkehrenden Ansprachen und Informationen.

Gewalt ist oftmals auch eine Folge von ungelösten 
Konfl ikten. Das Beschwerdeverfahren sollte daher im 
Sinne des Präventionsanspruches integral und nieder-
schwellig ausgestaltet sein. Es sollte sich nicht aus-
schließlich mit (vermuteten) Gewalterfahrungen befassen, 
sondern allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Schutz-
befohlenen bzw. Klienten und Klientinnen und Mitarbei-

tenden grundsätzlich zu allen Themen off enstehen.

Es gibt eine interne wie externe unabhängige Be-
schwerdestelle. Sie arbeiten grundsätzlich vertraulich 
und lösungsorientiert. Dabei soll das Beschwerdema-
nagement von allen Mitarbeitenden als selbstverständ-
licher Teil einer off enen und transparenten, trägerinter-
nen Fehlerkultur verstanden werden. Es dient sowohl 
dem Schutz der Bewohner und Bewohnerinnen, 
Patientinnen und Patienten, der Schutzbefohlenen 
sowie Klientinnen und Klienten als auch der Verbesse-
rung des professionellen Handelns.

a) Interne Beschwerdestelle/
Konfl iktmanagement

In jeder Einrichtung und Dienststelle besteht eine 
interne Beschwerdestelle, die aus einer/einem oder 
mehreren Mitarbeitenden bestehen soll. Besondere 
Regelungen für Konfl ikt- und Deeskalationsmanage-
ments sind wünschenswert. Es müssen klare Zeitfens-
ter und Orte für die Kontaktaufnahme genannt 
werden. Auch im Organigramm bzw. durch öff entli-
chen Aushang muss die Zuständigkeit für das Be-
schwerdeverfahren abzulesen sein.

Beschwerden sollten auch anonym möglich sein. Jede 
Rückmeldung ist ernst zu nehmen, denn nur, wenn 
Vertrauen in die verlässliche Bearbeitung einer Angele-
genheit besteht, wird auch in Fällen von Gewalt die 
Organisation/Einrichtung als Anlaufstelle, von der Hilfe 
zu erwarten ist, wahrgenommen. 

Bei der Prävention spielt soziale 
Arbeit im Sinne von Beratung 
und Begleitung Schutzbefohlener 
eine zentrale Rolle.



Bei Konfl ikten sind die Zuständigkeiten klar und 
unmissverständlich geklärt. Bei Bedarf ist auch die 
Hinzuziehung externer Fachkräfte zur Deeskalation 
vorgesehen.

Bei Beschwerden in Bezug auf (sexualisierte) Gewalt 
informiert die Beschwerdestelle grundsätzlich und 
unmittelbar die Ansprechperson bzw. die beauftragte 
Person für (sexualisierte) Gewalt. Das weitere Vorge-
hen der Ansprechperson bzw. der/des Beauftragten 
basiert in solchen Fällen auf einrichtungsbezogenen 
Ablaufplänen nach Gewalt oder sexuellen Übergriff en.

b) Externe Beschwerdestelle

Insbesondere in Bezug auf Fehlverhalten durch 
haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeitende spielen 
externe Beschwerdemöglichkeiten eine zentrale Rolle. 
Informationen zu externen Anlaufstellen, Notruf, 
Hotline etc. müssen bei Ankunft in einer Einrichtung 
bzw. bei einem Erstkontakt in der Beratung und in 
wiederkehrenden Ansprachen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Kontaktdaten müssen sichtbar und 
jederzeit verfügbar kommuniziert werden.

Es ist sicherzustellen, dass zu regelmäßigen Zeiten die 
Ansprechperson in der externen Beschwerdestelle für 
Beschwerden zur Verfügung steht. Die Unabhängig-
keit der Beschwerdestelle muss hervorgehoben 
werden. Bei Beschwerden in Bezug auf (sexualisierte) 
Gewalt informiert die externe Beschwerdestelle 
grundsätzlich und unmittelbar die Ansprechperson 
bzw. die/den Beauftragten für Gewaltschutz in der 
betroff enen Einrichtung.

II. Spezielle Präventionsmaßnahmen 
gegen Gewalt gegenüber Bewohnerinnen 
und Bewohnern durch Mitarbeitende 
in stationären Einrichtungen

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben ihren Lebens-
mittelpunkt in einer stationären Einrichtung des Caritas-
verbandes Regensburg e.V. Dieser Ort soll für sie Schutz- 
und Rückzugsraum sein. Es ist essentiell, dass sie dort 
eine Atmosphäre der Gewaltfreiheit und eine Kultur der 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit vorfi nden, die Bestand-
teil ihrer Lebensqualität ist und ihnen ein höchstmögliches 
Wohlbefi nden ermöglicht. Die Mitarbeitenden sollen 
motiviert und angehalten werden, den ihnen anvertrauten 
Menschen mit Wertschätzung und Empathie zu begeg-
nen. Pfl egebedürftige Menschen in einer stationären 
Einrichtung können auch sexualisierte Übergriff e erleben, 
der wohl am stärksten tabuisierten und verstecktesten 
Form der Gewalt. Gerade hilfsbedürftige und beeinträch-
tigte Menschen, die unter starken körperlichen, kognitiven 
oder psychischen Einschränkungen leiden, gehören zu 
einem besonders vulnerablen Personenkreis. Aussagen 
über die Häufi gkeit von Missbrauchsfällen in stationären 
Einrichtungen sind schwer zu treff en, die Dunkelziff er ist 
hoch. Die Scham der Betroff enen ist besonders ausge-
prägt. Oft haben sie bereits Gewalterfahrungen gemacht 
und die Angst ist groß, dass ihnen (wieder) kein Glaube 
geschenkt wird. Die zum Teil eingeschränkte Fähigkeit 
sich Hilfe zu holen, verunsichert die Betroff enen zusätz-
lich.

1. Überforderung der Mitarbeitenden 
entgegenwirken

 Ausbildung und Berufserfahrung bei der Personal-
auswahl beachten

 Auf Vielfalt in der Teamzusammensetzung Wert 
legen: Altersstruktur, Berufserfahrung und Verhält-
nis Männer und Frauen

 Bei der Einstellung sollte auf die Motivation, 

Gerade beeinträchtigte Menschen 
gehören zu einem besonders 
vulnerablen Personenkreis.
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 das Menschenbild, die ethische Grundhaltung und  
die Reflexionsfähigkeit des Mitarbeitenden Wert 
gelegt werden

2. Für angemessene Rahmenbedingun
gen sorgen

 Die Räumlichkeiten sollten an die Bedürfnisse  
des Personenkreises angepasst sein

 An den Bedürfnissen der Mitarbeitenden  
orientierte Dienstplanung

 Einhaltung der Pausen-, Frei- und Urlaubszeiten

3. Unterstützungsangebote für  
Mitarbeitende

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men, v.a. um Handlungsstrategien für herausfor-
derndes Verhalten und kritische Begegnungen zu 
entwickeln

 Raum und Zeit für kollegiale Beratung
 Regelmäßigen Teambesprechungen soll ein 

besonderer Stellenwert zugewiesen werden:
- Vertrauen, Offenheit und gegenseitige Unter-

stützung sollen angestrebt werden, um ein 
offenes Umgehen mit Fehlern möglich zu 
machen.

- Stress und Überforderung bei sich selbst und 
bei den Kolleginnen und Kollegen soll frühzeitig 
wahrgenommen und angesprochen werden, 
um so früh wie möglich nach Entlastungs-
möglichkeiten zu suchen.

- Bewusstsein und Sensibilität in der Wahrneh-
mung von Gewalt und im Umgang mit ihr  
sollen entwickelt werden.

- Bei sich zuspitzenden Krisen soll rechtzeitig 
nach Deeskalationsstrategien gesucht werden.

- Vorkommnisse mit evtl. Gewaltbeteiligung 
sollen besprochen und nach alternativen 

Lösungen gesucht werden.
- Gezielte Übergabegespräche bei jedem 

Schichtwechsel und aufmerksame und gewis-
senhafte Kenntnisnahme der Dokumentation 
der aktuellen Ereignisse soll gewährleistet 
werden.

III. Spezielle Präventionsmaßnahmen 
gegen Gewalt gegenüber Mitarbeitenden 
durch Bewohnerinnen und Bewohner  
bzw. Klientinnen und Klienten

Die Erfahrung körperlicher Gewalt ist immer schwerwie-
gend und kann zu körperlichen und psychischen Verlet-
zungen, im Extremfall zu Traumatisierungen führen. 
Mitarbeitende brauchen daher größtmöglichen Schutz vor 
körperlichen Angriffen und Verletzungen und das Gefühl 
der Sicherheit am Arbeitsplatz. Leider können wir nicht 
davon ausgehen, dass körperliche Angriffe immer zu 
verhindern sind. Neben Schutzmaßnahmen sind daher 
Hilfs- und Gesprächsangebote für Mitarbeitende und 
auch für Teams, die bereits von Gewalterfahrungen 
betroffen waren, wichtig.

Auch verbale Gewalt wie Beschimpfungen und unge-
rechtfertigte Vorwürfe können zu erheblichen Verletzun-
gen bei Mitarbeitenden führen. 

Ängste und Unsicherheiten müssen ernstgenommen 
werden und dürfen auf keinen Fall bagatellisiert werden. 
Die Mitarbeitenden müssen in der Bewältigung dieser 
Vorkommnisse unterstützt und begleitet werden.

1. Maßnahmen in stationären  
Einrichtungen

 Sicherstellung einer ausreichenden personellen 
Ausstattung:  adäquater Personalschlüssel,  
um die Ressourcen zu haben, Pflegebedürftige 
kurzfristig auch einzeln zu betreuen oder über einen 
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längeren Zeitraum hinweg auch intensiver begleiten 
zu können.

 Erstellung einer Gefährdungsanalyse am Arbeits-
platz und eine zeitnahe Umsetzung von Verbesse-
rungen in Zusammenarbeit mit Sicherheitsbeauf-
tragten, Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie 
weiteren Fachkräften.

 Enge Zusammenarbeit zwischen Wohnbereichslei-
tung, Pflegedienstleitung und Bewohnervertretun-
gen. Bei Bedarf sollen zusätzliche Teamgespräche 
geführt werden.

 Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für die 
Bewohnerinnen und Bewohner: Einzelzimmer bzw. 
Aufenthaltsräume, die einen geschützten Rückzug 
ermöglichen (Ausweichraum), tragen dazu bei, dass 
mögliche Aggressionen abgebaut werden können.

 Enge Zusammenarbeit mit den gesetzlichen 
Betreuungspersonen: 
- Die Betreuungspersonen sollen umfassend über 

die stattgefundenen Ereignisse informiert werden.
- Es muss ihr Einverständnis für die ergriffenen 

Maßnahmen eingeholt werden.
- Im Konfliktfall soll ein Hinweis auf mögliche 

rechtliche Schritte und die Verlegung in eine 
andere Einrichtung erörtert werden.

 Enge Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Gericht und den dort tätigen Richterinnen oder 
Richtern, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
sowie der Polizei: Es sollen Absprachen über das 
Verfahren bei richterlichen Genehmigungen freiheits-
entziehender Maßnahmen besprochen werden und 
gemeinsam mit der Polizei abgewogen werden, wie 
und in welchen Fällen Anzeige erstattet werden soll.

 Enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen 
Fachärzten und Fachärztinnen: Medikamentöse Ein-
stellungen sollen bekannt sein, eine kurzfristige 
Verlegung in andere Einrichtungen besprochen und 
evtl. ambulant begleitet werden.

 Die Mitarbeitenden sollen durch Fortbildungen 
befähigt werden mit diesen Ausnahmesituationen 

adäquat umzugehen:
- Selbstverteidigung und Selbstbehauptungs-

training
- Informationen über Aggressionen und deren 

Ursachen und Hintergründe
- Deeskalationsstrategien
- Stressbewältigung und Achtsamkeit
- Mediation und Supervision

2. Umgang in den Beratungsstellen

 Fortbildungen für Beratungspersonen zu den 
Themen gewaltfreie Kommunikation und  
Deeskalation.

 Termine in der Beratung: 
Nach Möglichkeit sollten keine Termine für Klienten-
gespräche vereinbart werden, wenn sich die 
Beratungsperson alleine in der Dienststelle befindet. 
Insbesondere bei neuen, bisher unbekannten 
Klientinnen und Klienten ist Vorsicht geboten, wenn 
Abendtermine vereinbart werden. Befindet sich die 
Beratungsperson alleine in der Dienststelle, sollte 
der Eindruck erweckt werden, dass noch weitere 
Personen anwesend sind.

 Sollte der Klient oder die Klientin alkoholisiert oder 
intoxikiert sein oder verwirrt wirken und bei der 
Kontaktaufnahme bereits durch aggressives 
Verhalten auffallen, ist das Gespräch sofort  
abzubrechen.

 Beratungsgespräche sollten nach Möglichkeit in 
Räumen durchgeführt werden, die der Beratungs-
fachkraft eine schnelle und reelle Fluchtmöglichkeit 
eröffnen. Bei der Möblierung der Büros soll darauf 
geachtet werden, dass die Einrichtung so gestellt 
wird, dass die Beratungsperson näher beim 
Ausgang sitzt als der Klient oder die Klientin. 

 Durch entsprechende technische Geräte sollte 
unkompliziert, schnell und effektiv Hilfe gerufen 
werden können (Alarmknopf, Notruftaste am 
Telefon, Schrillalarm etc.).
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I. Verdachtsmomente

Gewalt und (sexueller) Missbrauch lassen sich in vielen 
Fällen nicht sofort erkennen und sind nur schwer identi-
fizierbar. Die Scham der Betroffenen und die Unfähigkeit, 
das Erlebte zu benennen, erschweren oft das Wahrneh-
men der Gewaltsituation. Dies betrifft sowohl die betroffe-
ne Person selbst als auch die Personen, die die Betroffe-
nen betreuen und begleiten. Personen, die an kognitiven 
Beeinträchtigungen leiden, haben oft kein Bewusstsein 
für die von ihnen erlebte (sexualisierte) Gewalt. Zudem ist 
ihre Mitteilungsfähigkeit häufig eingeschränkt. Psychisch 
Kranke trauen oft ihren eigenen Wahrnehmungen nicht. 

Plötzliche Verhaltensänderungen und/oder erhebliche 
Abweichungen vom üblichen Verhalten können bei 
diesem Personenkreis Hinweise auf das Erleben von 
Gewaltsituationen sein. Die Bandbreite der Signale und 
Symptome ist sehr groß und sie müssen nicht immer den 
Ursprung in Gewalterfahrungen haben. Dennoch sollten 
Verhaltensauffälligkeiten und Äußerungen, auch wenn sie 
auf den ersten Blick nicht logisch oder stimmig erschei-
nen, ernstgenommen und (sexualisierte) Gewalt als 
mögliche Ursache in die Überlegungen einbezogen 
werden. Beobachtet man zudem noch plötzliche Aversio-
nen oder auffällig enge Beziehungen zu einem Mitarbei-
tenden, die einen privaten Charakter annehmen und mit 
Einzelaktivitäten verbunden sind, die fachlich nicht 
begründbar sind, ist größtmögliche Aufmerksamkeit 
geboten.

Viele Betroffene befürchten auch, dass ihnen nicht 
geglaubt wird. Gerade geistig Behinderte, Demenz- oder 

psychisch Kranke wissen, dass ihre Glaubwürdigkeit 
krankheitsbedingt geringer ist. Diese Angst wird häufig 
ganz gezielt von Tätern oder Täterinnen geschürt und 
ausgenutzt.

In Fällen, in denen (sexualisierte) Gewalt nur vermutet 
wird, jedoch keine belastbaren Beweise vorliegen,  
ist es ratsam, ruhig und besonnen zu reagieren und  
keine vorschnellen Aktivitäten in die Wege zu leiten.

Überstürztes Handeln birgt folgende erhebliche Risiken:

 Der Täter oder die Täterin können gewarnt sein 
und haben so die Möglichkeit, Spuren und 
Beweise zu vernichten. Die Aufklärung der Tat 
kann dadurch erheblich erschwert oder sogar 
unmöglich gemacht werden.

 Der Täter oder die Täterin werden versuchen von 
der betroffenen Person Stillschweigen zu erzwin-
gen, was die Gefahr birgt, dass die betroffene 
Person einem erhöhten Druck ausgesetzt ist und 
unter Umständen zusätzlich misshandelt wird.

 Die betroffene Person ist gezwungen, unnötig oft 
und unnötig vielen Personen von der verletzenden 
Erfahrung zu berichten. Das Erzählen und Wieder-
erleben der Tat kann bei der betroffenen Person 
Schuld- und Schamgefühle auslösen und schlimm-
stenfalls zu einer Retraumatisierung führen.

 Wenn auf Grund eines unsachgemäßen Vorge-
hens der Verdacht nicht hinreichend geklärt 
werden kann bzw. die Tat nicht nachweisbar ist, 
kann dies für die betroffene Person enorm verlet-
zend sein. Zum einen hat die betroffene Person 

Maßnahmen bei eingetretenen 
Bedrohungssituationen



das Gefühl, dass ihr nicht geglaubt wird, zum 
anderen besteht die Gefahr, dass die Übergriffe 
fortgesetzt werden.

 Der Täter oder die Täterin können gegen eine 
Person, die ihm/ihr fälschlicherweise den Vorwurf 
einer Straftat macht, Strafanzeige wegen übler 
Nachrede erstatten.

II. Krisenintervention

Ein schriftlich fixiertes Verfahren der Krisenintervention 
beim Verdacht auf Fälle (sexualisierter) Gewalt ist zentraler 
Bestandteil dieses Schutzkonzeptes. Es soll sicherstellen, 
dass Betroffene sofort den notwendigen Schutz und die 
Hilfe erhalten, die sie benötigen. Alle Mitarbeitenden 
müssen die einzuleitenden Schritte und die zuständigen 
Ansprechpersonen kennen.

1. Ablaufplan

a) Notfallplan bei Gewalt und sexuellen 
Übergriffen

Im Falle einer akuten Gewaltsituation sind folgende 
Schritte durch die Mitarbeitenden vor Ort zu  
veranlassen:

 Sicherstellung des Schutzes für die betroffene 
Person durch eine räumliche Trennung von dem 
Täter oder von der Täterin. 

 Gegebenenfalls ärztliche Untersuchung und 
gesundheitliche Versorgung der betroffenen 
Person.

 Gegebenenfalls muss ein Eintrag im „Verbands-
buch“ erfolgen und eine Untersuchung durch den 
Durchgangsarzt (die Krankenkassenkarte soll nicht 
eingelesen werden). In jedem Fall soll nach einem 
Übergriff die Berufsgenossenschaft informiert 
werden und in der Meldung vermerkt werden, 
dass psychische Folgeschäden nicht 

 ausgeschlossen werden können.
 Falls das Ausmaß und der Umfang der Gewaltan-

wendung es erfordert, soll die Polizei informiert 
werden.

 Vorläufige Einschätzung der Gefährdungslage: 
In Absprache mit den zuständigen Ansprechperso-
nen (Leitung der Einrichtung, Polizei etc.) ist eine 
Einschätzung vorzunehmen, ob für die betroffene 
Person weiterhin Gefahr besteht und welche 
Maßnahmen zu treffen sind, um den erforderlichen 
Schutz für die betroffene Person sicherzustellen.

 Wenn der/die Beschuldigte ein/-e Mitarbeitende/-r 
ist, muss die betreffende Person sofort freigestellt 
werden.

 Wenn der Täter oder die Täterin von außerhalb 
kommen, muss ein Hausverbot/Betretungsverbot 
der Einrichtung/der Dienststelle ausgesprochen 
und überwacht werden.

 Gegebenenfalls soll eine einstweilige Anordnung 
nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt werden 
(Kontaktverbot).

 Wenn es Anhaltspunkte für eine Straftat gibt, 
muss die Polizei/die Staatsanwaltschaft informiert 
werden.

b) Ablaufplan nach Gewalt und sexuellen 
Übergriffen

Nachdem sich Fälle von (sexualisierter) Gewalt 
ereigneten, ist es wichtig, angemessen zu reagieren 
und der betroffenen Person Hilfe und Unterstützung 
zu geben. Folgende Schritte sind durch die Mitarbei-
tenden zu veranlassen:  

 Information des Dienstvorgesetzten.
 Unterstützung der betroffenen Person durch  

(interne sowie externe) Ansprechpersonen  
bzw. Beauftragte für Gewalt.

 Unterstützung und Begleitung der betroffenen 
Person bei der Erstattung von Strafanzeigen, 
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Beweissicherungsverfahren und Zeugenaussagen.
 Vermittlung und Konsultation von Ärzten/-innen, 

Anwälten/-innen, Fachberatungsstellen etc..
 Vermittlung von Beratungs- und Therapie-

angeboten.
 Beratung im Team zur weiteren Hilfeplanung
 Verhinderung des Kontaktes zwischen dem Täter 

oder der Täterin / und der betroff enen Person 
(Verlegung in eine andere Einrichtung, 
Hausverbot etc.).

 Es ist grundsätzlich untersagt, nach Bekanntwer-
den eines Übergriff es oder Gewalt ein gemeinsa-
mes Gespräch mit der betroff enen und der 
beschuldigten Person zu führen.

 Dokumentation:
Alle Beobachtungen, Eindrücke, Aussagen, 
Gespräche, Absprachen und Ergebnisse müssen 
von Beginn an chronologisch, mit Datum und 
idealer Weise Uhrzeit, aufgezeichnet werden.
Das Gespräch, das mit der betroff enen Person 
geführt wird und bei dem auch die Personalien 
aufgenommen werden sollen, soll im Anschluss 
von der/dem Protokollführer/-in und der betroff e-
nen Person bzw. von ihrem/seinem gesetzlichen 
Vertreter unterzeichnet werden.

 Gegebenenfalls soll eine einstweilige Anordnung 
nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt werden 
(Kontaktverbot).

 Wenn es Anhaltspunkte für eine Straftat gibt, 
soll in Absprache mit der betroff enen Person die 
Polizei/die Staatsanwaltschaft informiert werden.

c) Ablaufplan im Falle der Vermutung von 
Gewalt oder sexuellen Übergriff en

Tauchen erste Verdachtsmomente auf, ist anfangs nicht 
klar, ob sich diese erhärten lassen oder ob sie sich als 
zu vage oder gar unbegründet erweisen. Von daher 
sind frühzeitige, persönliche Aufzeichnungen unerläss-
lich. Folgende Vorgehensweise wird empfohlen: 

 Dokumentation aller Beobachtungen und Vermu-
tungen, dabei ist emotionales Erleben als solches 
klar zu benennen.

 Vermutungen und Beobachtungen sind in einer 
Handakte abzulegen – nicht in der Bewohner- 
oder Klienten Akte. Die Unterlagen sind vor der 
Einsichtnahme durch Dritte zu schützen.

 Information der externen Ansprechpersonen 
durch den/die Präventionsbeauftragte/-n oder 
die Ansprechperson für Prävention und Gewalt 
der Dienststelle
- Gemeinsame Einschätzung des Verdachtes 

durch den Mitarbeitenden und die Ansprech-
person für Prävention und Gewalt:
- Bei erwiesener oder wahrscheinlicher 

Vermutung:
- Hinzuziehung einer externen Fachbera-

tungsstelle und eines/einer externen 
Beauftragten

- Gespräch des/der externen Beauftragten 
mit dem/der mutmaßlichen Betroff enen.

- Einbeziehung des Dienstvorgesetzten 
(evtl. folgen dienstrechtliche Sanktionen)

- Bei Anhaltspunkten für eine Straftat soll in 
Absprache mit der betroff enen Person die 
Polizei/die Staatsanwaltschaft informiert 
werden.

- Bei vager Vermutung:
- Entwicklung von Strategien und Maßnah-

men wie und in welchem Rahmen auf der 
Ebene der Betroff enen, der Fachkräfte und 

Hat ein Übegriff  stattgefunden, 
ist es wichtig, der betroff enen 
Person Hilfe und Unterstützung 
zu geben.



der Einrichtung bzw. der Dienststelle 
Möglichkeiten für eine Erhärtung der 
Vermutung geschaffen werden können

- Sollte sich der Verdacht erhärten:  
vgl. oben

- Bei einem vagen Verdacht muss abgeklärt 
werden, ob der mutmaßliche Täter oder die 
mutmaßliche Täterin vom Dienst freigestellt 
werden muss oder, ob die Sicherheit des/
der Betroffenen auch durch andere Maß-
nahmen sichergestellt werden kann.  
Dies geschieht in Absprache mit den 
externen Ansprechpersonen.

- Wenn sich der Verdacht nicht erhärtet: 
Protokollierung und ggf. Rehabilitierung  
der zu Unrecht verdächtigten Person  
(durch Löschen der persönlichen  
Vermutungen und Eindrücke oder  
Vernichten der Handakte)

2. Mindeststandard beim Umgang  
mit (sexualisierter) Gewalt

 Eine klar benannte Ansprechperson muss zur 
Verfügung stehen, an die sich alle Mitarbeitenden, 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Klientinnen 
und Klienten beim Vorliegen oder der Vermutung 
(sexualisierter) Gewalt wenden können: Kontakt-
daten und Erreichbarkeit dieser Person müssen 
durch geeignete Maßnahmen bekannt gegeben 
werden.

 Alle Mitarbeitenden müssen umfassend informiert 
sein, wie bei Vorfällen und Verdachtsmomenten  
im Falle (sexualisierter) Gewalt vorzugehen ist.  
Diese Informationen sollen einmal jährlich in der 
Mitarbeiterversammlung kommuniziert werden.

 Verpflichtung zur Einhaltung der Schweigepflicht, 
der Wahrung der Anonymität und zur unmittelba-
ren Dokumentation.

 Kriseninterventionsmaßnahmen um unverzüglich 
die betroffene Person vor dem Täter oder der 
Täterin zu schützen.

 Es muss sichergestellt sein, dass bei Verdachts-
momenten die verantwortlichen Vorgesetzten 
unverzüglich informiert werden.

 Bei Vorliegen einer Straftat muss in Absprache  
mit der betroffenen Person oder dem gesetzlichen 
Vertreter die Polizei eingeschaltet werden. 

 Der Ruf einer zu Unrecht verdächtigten oder 
beschuldigten Person muss wiederhergestellt  
werden, wenn der Verdacht/Vorwurf sich als 
unbegründet erweist.

III. Hinweise für den Umgang mit  
Betroffenen von (sexualisierter) Gewalt

Offenbaren sich Betroffene von (sexualisierter) Gewalt 
einem Mitarbeitenden, muss Folgendes beachtet werden:

 Reagieren Sie ruhig und mit Bedacht! Heftige 
Reaktionen und Emotionen belasten Betroffene 
und können sie zum Verstummen bringen.

 Machen sie keine Vorwürfe, auch wenn die 
betroffene Person sich ihnen sehr spät anvertraut.

 Drücken Sie Lob und Wertschätzung dafür aus, 
dass die betroffene Person den Mut gefunden hat, 
sich anderen anzuvertrauen und sich Hilfe holt.

 Stellen Sie in ruhigem Tonfall offene Fragen, um 
der betroffenen Person die Möglichkeit zu geben, 
über das Vorgefallene zu sprechen.

 Geben Sie keine Details vor!
 Akzeptieren Sie, wenn der betroffenen Person 

nicht weitersprechen will!
 Überfordern Sie der betroffenen Person nicht mit 

Fragen nach Details der Tat.
 Stellen Sie sachlich fest, dass die stattgefundenen 

Handlungen nicht in Ordnung waren. 
 Stellen Sie die Aussagen der betroffenen Person 

nicht in Frage, auch wenn sie unlogisch oder 
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unglaubwürdig klingen.
 Diskutieren Sie nicht darüber, ob die betroffene 

Person sich falsch verhalten hat. Die Verantwor-
tung für (sexualisierte) Gewalt trägt niemals die 
betroffene Person!

 Schützen Sie die betroffene Person vor weiterem 
Kontakt mit der beschuldigten Person!

 Trösten Sie der betroffenen Person, aber achten 
Sie dabei auf die persönlichen Grenzen.

 Versprechen Sie der betroffenen Person nichts, 
was Sie nicht halten können!

Unterstützen Sie die betroffene Person bei der  
Verarbeitung (sexualisierter) Gewalterfahrung:

 Verzweifeln Sie nicht, wenn die betroffene Person 
in der ersten Zeit nach der Aufdeckung (sexuali-
sierter) Gewalterfahrung massive Verhaltensauffäl-
ligkeiten zeigt.

 Leidet die betroffene Person unter Stimmungs-
schwankungen (plötzliche Unruhe, Übererregung, 
Traurigkeit, Wutanfällen etc.), achten Sie darauf, in 
welchen Situationen diese auftreten und machen 
Sie sich dazu möglichst genaue Notizen.

 Betroffene können sich in schmerzhaften Erinne-
rungen verlieren. Versuchen sie solche Zustände 
durch ruhige Ansprache, Ablenkung oder Bewe-
gung zu unterbrechen.

 Reagieren Sie mit liebevoller Sachlichkeit, wenn 
eine betroffene Person die belastenden Erlebnisse 
erzählt und achten Sie darauf, dass sie/er sich 
nicht selbst überfordert.

 Akzeptieren Sie es, wenn die betroffene Person 
bestimmte Situationen, Personen oder Orte 
meidet! Helfen Sie jedoch dabei, dieses Vermei-
dungsverhalten in kleinen Schritten und mit 
Unterstützung wieder aufzuheben.

 Reduzieren Sie die betroffene Person nicht auf 
ihre/seine Opferrolle! Betonen Sie ihre/seine 
Ressourcen und unterstützen Sie sie/ihn im Alltag.

IV. Umgang mit Gewalt

1. Umgang mit Gewalt von Mitarbei
tenden gegen Bewohnerinnen und  
Bewohner oder gegen Klientinnen 
und Klienten

a) Dienstrechtliche Reaktionen

Vonseiten der Dienstvorgesetzten können 
folgende Maßnahmen eingeleitet werden:

 Gesprächsangebot bei einem psychologischen 
Dienst oder einem Fachdienst der eigenen Wahl

 Reflexion und Supervision von Belastungen und 
Arbeitsbedingungen mit den betroffenen Mitarbei-
tenden im gesamten Team.

 Notwendige Veränderungen der Arbeitsbedingun-
gen oder Arbeitsplatzwechsel.

 Ggf. kann ein längerer Prozess der Begleitung und 
Unterstützung mit individuellen Hilfsangeboten, 
aber auch der Aufsicht und Kontrolle des betroffe-
nen Mitarbeitenden notwendig sein.

Daneben ist von der vorgesetzten Person das  
Dienstrecht zu beachten. Als dienstrechtliche  
Maßnahmen gelten:

 Die mündliche und schriftliche Ermahnung durch 
die vorgesetzte Person.

 Abmahnung durch den Dienstvorgesetzten oder 
die Dienstvorgesetzte, unter Umständen auch 
dann, wenn sich ein Verdacht nicht bestätigt, aber 
wegen Nichteinhaltung fachlicher Standards das 
Vertrauen in die fachliche Eignung des Mitarbei-
tenden nachhaltig gestört ist.

 Kündigung bei wiederholten und gravierenden 
Vorfällen unter Angabe von Gründen.

 Prüfung einer Anzeige bei Polizei oder Staatsan-
waltschaft durch die Einrichtung bzw. Dienststelle.



b) Deeskalation

Deeskalierendes Arbeiten richtet sich gegen Aggres-
sion und Gewalt. Es versucht die gefährlichen Situa-
tionen zu deuten, zu verstehen, vorzubeugen und zu 
verändern. Folgende Aspekte sind dabei zu beachten:

 Der/die Mitarbeitende geht aus der Situation 
heraus und übergibt die Aufgabe an eine Kollegin 
oder einen Kollegen.

 Der/die Mitarbeitende achtet auf seine/ihre 
Sprache und versucht bewusst sachlich und ruhig 
zu antworten und zu intervenieren.

 Erkennen Mitarbeitende bei Kolleginnen und 
Kollegen oder bei Angehörigen Aggressionsbereit-
schaft, sollten sie versuchen, diese zu einem 
Gespräch zu bewegen, um Lösungen zu fi nden.

 Es sollte immer Hilfe angeboten werden bzw. 
externe fachliche Hilfe (z.B. von einer Psychologin 
oder einem) hinzugezogen werden.

 Sollten Mitarbeitende bei sich selbst 
- ansteigende Wutgefühle oder Aggressionsbe-

reitschaft bemerken,
- feststellen, dass ihnen die professionelle 

Distanz zu ihren Bewohnern oder Bewohnerin-
nen, Angehörigen oder Klientinnen oder 
Klienten fehlt oder

- spüren, dass ihnen die Situation zunehmend 
entgleitet,

 sollten sie sich um einen kollegialen Austausch 
bemühen oder sich externe Hilfe holen.

 Kritische Situationen sollen im gesamten Team 
off en und konstruktiv besprochen werden, um das 
Aggressionspotential zu entschärfen.

2. Umgang mit Gewalt gegen 
Mitarbeitende

Bewohnende einer stationären Einrichtung sind nach 
einer langen selbstbestimmten Lebensphase nun in 

einer Institution, die wenig Platz für Individualität bieten 
kann. Frustrationen, die durch das Zusammenleben mit 
anderen Personen, die sie nicht selbst wählen können,  
entstehen, eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten, 
die Scham über die eigene Unzulänglichkeit und 
zunehmende Abhängigkeiten, können Aggressionen 
auslösen, die sich gegen Mitarbeitende richten können. 

a) Deeskalation

Das wichtigste Prinzip in allen aggressiv aufgeladenen 
Situationen ist es, einen Konfl ikt ab einem gewissen 
Spannungsniveau zu unterbrechen. Oft ist es hilfreich, 
sich dazu Hilfe von anderen Mitarbeitenden zu holen.

Möglichkeiten, eine angespannte Situation zu unter-
brechen, sind:

 Überlegen, ob sich die Person, von der die 
Aggression ausgeht, in einer anderen Umgebung 
beruhigen kann und ob sie das besser alleine 
oder in Begleitung einer anderen Person kann.

 Der betroff enen Person ein konstruktives Ge-
sprächsangebot machen: „Was brauchen Sie 
jetzt?“ „Was kann Ihnen jetzt helfen?

 Dafür Sorge tragen, dass keine Gegenstände in 
der Nähe sind, durch die er/sie sich selbst oder 
andere verletzten kann.

 Falls keine Beruhigung erreicht werden kann 
und Gefahr für ihn/sie selbst oder andere besteht, 
muss geprüft werden, ob Interventionen wie 
Bedarfsmedikation, Zimmer abschließen oder 
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weitergreifendere freiheitsentziehende Maßnah-
men eingeleitet werden müssen.

 Dem/der Mitarbeitenden ein Gespräch anbieten
 Die betroff ene Person ggf. zu ihrem betreuenden 

Arzt oder ihrer Ärztin schicken.

b) Mittel und langfristige Hilfen für 
Mitarbeitende

Nach der Bewältigung einer aggressiven Eskalation 
und deren Folgen ist ein Austausch über den Vorfall 
und die damit verbundenen Empfi ndungen und 
Erfahrungen notwendig und entlastend. Sie unter-
stützt die Refl exion des eigenen Handelns und hilft, 
den Blick auf das weitere Vorgehen zu weiten.

 Bei Gesprächen zur Verarbeitung müssen folgen-
de Grundsätze beachtet werden:
- Die Gespräche fi nden an einem Ort statt, 

der vom Mitarbeitenden gewünscht wird 
und an dem er/sie sich wohl und sicher fühlt.

- Gefühle wie Unsicherheit, Angst, Zorn und 
Schuld erhalten dort ihren Raum.

- Schuldzuweisungen sind unbedingt zu 
vermeiden.

- Es soll geklärt werden, wie der/die betroff ene 
Mitarbeitende und das Team wieder Sicherheit 
erlangen können.

- Beim Erstkontakt mit der betroff enen Person 
kann ein zweiter Mitarbeitender (neutrale 
Person) hinzugezogen werden.

 Zwei Gespräche sind in jedem Fall notwendig:
- Der/Die unmittelbare Dienstvorgesetzte be-

spricht mit der betroff enen Person die Situation. 
Folgende Gesprächsinhalte sollen dabei 
thematisiert werden:
- Der konkrete Vorfall und die aktuelle Situation 

des/der Mitarbeitenden sollen besprochen 
werden.

- Welche Hilfen und Maßnahmen benötigt der/
die Mitarbeitende und welche das Team?

- Wie wird weiter mit der Täterin oder 
dem Täter und ihrem/seinem Verhalten 
umgegangen?

- Evtl. wird eine Strafanzeige gestellt.
- Gespräch im Team unter Leitung des/der 

Teamvorgesetzten oder mit Supervision. 
Folgende Themen sollen bei diesem Gespräch 
im Mittelpunkt stehen:
- Befi ndlichkeit des Teams und des/der 

Mitarbeitenden während bzw. nach dem 
Vorfall

- Einschätzung der Problematik und der 
Gefahrenlage

- Erörterung von möglichen Interventionen 
im Umgang mit der Täterin oder dem Täter

- Evtl. Verbesserung von Schutz und 
Sicherheit

 Bei tiefergreifenderen Konfl ikten ist nach dem 
Leitfaden für Konfl iktmanagement vorzugehen 
(CariNet 5.2.6.1 „Leitfaden Konfl iktmanagement“)

c) Melde- und Dokumentationspfl icht

Bei allen Vorfällen mit körperlicher Gewalt besteht 
eine Informations- und Dokumentationspfl icht. 
Der Informationsweg geht vom/von der Mitarbeiten-
den über den Dienstvorgesetzten oder die Dienstvor-
gesetzte zur Einrichtungs- oder Abteilungsleitung und 
der Ansprechperson für Prävention. Je gravierender 
der Vorfall ist, desto rascher müssen die Informationen 
weitergegeben werden. Verletzt sich bei dem Vorfall 
jemand und eine ärztliche Behandlung ist notwendig, 
muss der behandelnde Arzt oder die behandelnde 
Ärztin (Durchgangsarzt oder -ärztin) informiert werden, 
dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. 
Darüber hinaus ist der Vorfall der Personalverwaltung 
zu melden.



3. Umgang mit Gewalt, die zwischen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie Klientinnen und Klienten  
entsteht

Grenzüberschreitungen und (sexualisierte) gewalttätige 
Übergriffe werden insbesondere bei Bewohnern und 
Bewohnerinnen, die dementiell oder psychisch erkrankt 
sind, oftmals toleriert und übersehen. Das aggressive 
Verhalten wird mit der eingeschränkten Steuerungsfä-
higkeit der übergriffigen Person entschuldigt. Dabei ist 
eine solche Einschätzung weder für die von der Gewalt 
betroffenen Personen noch für die übergriffigen Perso-
nen hilfreich. 

Mitarbeitende sollen lernen, die Übergriffe durch in ihren 
geistigen Fähigkeiten und ihrer Wahrnehmung einge-
schränkten Menschen ernst zu nehmen, nicht zu 
bagatellisieren und auf übergriffige Situationen adäquat 
zu reagieren. Auch wenn die Person, von der die 
Gewalt ausgeht, nie gelernt hat mit ihren Aggressionen 
angemessen umzugehen bzw. sich anderen Personen 
angemessen zu nähern und aus der eigenen Hilflosig-
keit heraus übergriffig wird, ist ein Eingreifen durch 
Mitarbeitende und das Aufzeigen von Grenzen unab-
dingbar.

Bei Aggressionen zwischen Bewohnerinnen und 
Bewohnern bzw. sonstigen Schutzbefohlenen unterein-
ander besteht die besondere Herausforderung darin, 
dass es zu Loyalitätskonflikten kommen kann, da beide 
Betroffenen gleichermaßen der Fürsorgepflicht der 
Mitarbeitenden unterliegen. Grundsätzlich gilt in diesen 
Fällen: Opferschutz vor Täterschutz. Dies bedeutet, 
dass zuerst die von der Gewalt betroffene Person 
geschützt werden muss. Ist eine Trennung der Beteilig-
ten notwendig, müssen der Täter oder die Täterin 
„gehen“, nicht die betroffene Person.

Genauso wichtig ist es aber im Anschluss auch der 
übergriffigen Person eine adäquate Betreuung und 
Begleitung zu ermöglichen. Entsprechend der Situation 
und des gesundheitlichen Zustandes der betroffenen 
Person ist ein Gespräch zu führen, eine Aufforderung 
das Fehlverhalten zu unterlassen auszusprechen und 
entsprechende Regeln und Hilfsangebote zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei sollte nicht die Person, sondern 
das problematische Verhalten kritisiert und hinterfragt 
werden.

Sollte der Verdacht der sexualisierten oder einer 
anderen Form der Gewalt bestehen, sind durch den 
Träger Interventionen einzuleiten. Es kann eine Kündi-
gung des Behandlungs-, Heim- oder Tagespflege-
vertrages im Raum stehen. Dabei ist von Beginn an –  
sofern bestellt – neben der bevollmächtigten bzw. der 
betreuenden Person auch die Einrichtungsaufsicht und 
die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen 
(FQA) umfassend zu informieren und einzubeziehen. 

a) Mögliche Ursachen von physischer und 
psychischer Gewalt von Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie Klientinnen und Klienten 
untereinander

Ursachen von physischer und psychischer Gewalt 
zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
Klientinnen und Klienten können in der Lebensge-
schichte und der Persönlichkeit liegen, in aktuellen 
und vergangenen Beziehungen oder in den erlebten 
Strukturen und Rahmenbedingungen:

 Eigene Gewalterfahrungen  
(biographische Erlebnisse)

 Bewusster oder unbewusster Wunsch nach 
Ausübung von Macht

 Mangel an Aufmerksamkeit und Zuwendung  
(in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart)
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 Verlusterfahrungen
 Nicht verarbeitete oder aktuell nicht bewältigte 

Ängste
 Depressionen und Wahnvorstellungen
 Sexuelle Verhaltensstörungen durch Demenz-

erkrankung
 Nebenwirkungen von Medikamenten  

(z.B. bei Anti-Parkinson-Mitteln)
 Mangel an Selbstsicherheit und -vertrauen
 Mangelnde Entscheidungsmöglichkeiten,  

Selbstwirksamkeit und Teilhabe
 Verunsicherung durch Veränderung der  

Umgebung und der Lebenswelt
 Persönliche Abneigungen und Antipathien  

gegen Lebensverhältnisse oder Personen
 Auflehnung gegen eine erlebte Rangordnung  

(z. B. Eifersucht)
 Mangelnde Kommunikationsfähigkeit  

und -möglichkeiten
 Negative Stresssituationen (Reizüberflutung, 

subjektiv erlebte Belastungen, zu hohe  
Anforderungen)

 Physische und psychische Schmerzen  
(die die Umwelt evtl. nicht wahrnimmt)

 Subjektiv ungünstige Rahmenbedingungen,  
die Aggressionen auslösen können  
(Farbgebung, defekte Möbel, dunkle  
und uneinsichtige Wege etc.)

 Unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse  
(z.B. subjektiv empfundene Geldnot)

b) Deeskalation

Absolut vorrangig ist es, die entstandene Gewaltsitua-
tion zu unterbrechen und das Spannungsniveau mit 
geeigneten und verhältnismäßigen Mitteln zu senken. 
Wenn es möglich ist, sollten weitere Mitarbeitende 
hinzugezogen werden.

Die Gewaltsituation kann unterbrochen werden durch:

 Selbstsicheres Auftreten („Dazwischengehen“)
 Festhalten und/oder Trennen der Konfliktpersonen
 Klare, verbale Anweisungen
 Bewusstes Verändern der Stimmlage und der 

Lautstärke (beruhigend oder bestimmt)
 Ablenken des Täters oder der Täterin
 Falls keine Beruhigung eintritt: Bedarfsmedikation, 

freiheitsentziehende Maßnahmen
 Einbindung von Vorgesetzten und Fachdiensten
 Informationen an den zuständigen Arzt oder die 

zuständige Ärztin
 Falls notwendig: die Polizei als Unterstützung 

anfordern
 Ggf. die bevollmächtigte oder betreuende Person, 

die zuständige Aufsichtsbehörde oder die FQA 
informieren.

Mitarbeitende, die Personen betreuen und beraten, 
die zu gefährlichen Aggressionen neigen, sollen über 
eine angemessene technische Ausstattung (z.B. 
mobile Alarmgeräte, Schrillalarme etc.) verfügen.

Der oder die beteiligte Mitarbeitende ist verpflichtet 
den Vorgang zu dokumentieren. Der Vorfall soll im 
Team besprochen und bearbeitet werden.

Mitarbeitende sollen aufmerksam im Alltag das 
Auftreten von psychischer Gewalt beobachten und 
benennen. Erlebte psychische Gewalt kann körper-
liche Gewalt provozieren und auslösen. Sollten sich 
Anzeichen einer Eskalation ergeben, sind mit allen 
Beteiligten Verhaltensweisen und -regeln zu entwi-
ckeln und umzusetzen.



Checkliste bei Verdachtsfällen

 Ruhe bewahren, hinsehen und hinhören

 Schutz des Betroff enen vor dem Täter 
(Kontaktunterbrechung)

 „Dokumentation von Verdachtsfällen“ ausfüllen

 Information an die Einrichtungs-/Stellenleitung 
bzw. übergeordnete Instanz

 Information an die interne Präventionsfachkraft 

 Evtl. externe Beauftragte informieren

 Ist eine beweissichernde ärztliche Untersuchung erforderlich?

 Wenn ja, gehen Sie bitte zu einem Durchgangsarzt und bei sexualisierter Gewalt 

in ein Krankenhaus, das beweissichernde Untersuchungen durchführt.

Die Checkliste hilft Ihnen bei Verdachtsfällen strukturiert vorzugehen.

FORMULARE

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Präventionsbeauftragte für den
Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V.
Elisabeth Pollwein-Hochholzer
Mobil: 0151 40801180
e.pollwein-hochholzer@caritas-regensburg.de
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Die katholische Kirche und ihre Caritas will 
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männern sowie erwachsenen Schutzbefohle-
nen Lebensräume bieten, in denen sie ihre 
Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabun-
gen entfalten können. Dies sollen geschützte 
Orte sein, an denen junge Menschen sich 
angenommen und sicher fühlen. Kinder und 
Jugendliche brauchen und fi nden Vorbilder, die 
sie als eigenständige Persönlichkeiten 
respektieren und unterstützen und denen sie 
vertrauen können. Die Verantwortung für den 
Schutz von Mädchen und Jungen, jungen 
Frauen und Männern und erwachsenen 
Schutzbefohlenen liegt bei den ehrenamtlichen 
und haupt- und nebenberufl ichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld der 
kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen 
und pfl egerischen Bereich. Diese sind zu 
einem refl ektierten Umgang mit ihren Schutz-
befohlenen und zur zeitnahen und angemes-
senen Thematisierung von Grenzverletzungen 
verpfl ichtet, die durch ihre Kolleginnen und 
Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten 
Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männer begangen worden sind. Dies wird 
durch die Unterzeichnung dieser Verpfl ich-
tungserklärung bekräftigt. 

Hiermit verpfl ichte ich mich, 

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, junge Frauen und Männer sowie er-
wachsene Schutzbefohlene in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glau-
bens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich stärke sie, für ihr Recht 
auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam 
einzutreten.

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und 
Männern sowie den erwachsenen Schutzbefohlenen ist geprägt von Wertschät-
zung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und Würde.

3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich 
respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der mir 
anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer sowie erwach-
senen Schutzbefohlenen und meine eigenen Grenzen. Ich beachte dies auch im 
Umgang mit den Medien, insbesondere bei der Nutzung von Handy und Internet.

4. Ich bemühe mich, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzuneh-
men und die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der jun-
gen Menschen einzuleiten. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges 
und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich die 
im kinder- und jugendnahen Bereich tätigen Personen sexuell übergriffi  g oder 
körperlich gewalttätig, setze ich mich für den Schutz der Mädchen und Jungen, 
jungen Frauen und Männer sowie erwachsenen Schutzbefohlenen ein. Ebenso 
greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten andere in dieser Art attackieren. Ich höre 
zu, wenn sie verständlich machen möchten, dass ihnen durch weitere Menschen 
seelische, sexualisierte oder körperliche Gewalt angetan wird.

 Ich bin mir bewusst, dass seelische, sexualisierte und körperliche Gewalt nicht 
nur von männlichen, sondern auch von weiblichen Tätern verübt wird, und dass 
nicht nur Mädchen sondern auch Jungen häufi g zu Betroff enen werden.

5. Ich kenne die Verfahrenswege und die entsprechenden (Erst-) Ansprechpartner 
für das Bistum Regensburg und den Caritasverband für die Diözese Regensburg 
e. V.. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen kann oder bei Bedarf Hilfe zur Klärung 
und Unterstützung bekomme, und werde sie in Anspruch nehmen.

6. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber 
den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern sowie 
erwachsenen Schutzbefohlenen bewusst und handle nachvollziehbar und ehr-
lich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.

7. Ich bin mir bewusst, dass jede sexualisierte Handlung mit Schutzbefohlenen ge-
gebenenfalls disziplinarische und/oder strafrechtliche Folgen hat.

8. Ich wurde in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der Ordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an minder-
jährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen des Bistums Regensburg geschult 
und weitergebildet.

 Ja   Nein   (Zutreff endes bitte ankreuzen)
alles in meinen Kräften Stehende zu tun, dass 
niemand den mir anvertrauten Mädchen und 
Jungen, jungen Frauen und Männern sowie 
erwachsenen Schutzbefohlenen seelische, 
körperliche oder sexualisierte Gewalt antut. 

Verpfl ichtungserklärung
für Mitarbeitende zur persönlichen Eignung für den Umgang 
mit minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen. 

Name, Vorname

Geburtsdatum

Dienst / Einrichtung

Ort, Datum Unterschrift



FORMULARE

Dokumentation bei Verdachtsfällen

1. Wann wurde der Vorfall bekannt 
(Datum, Uhrzeit)?

2. Wo fand der Vorfall statt (Örtlichkeit)?

3. Name der betroff enen Person

4. Name der verdächtigen Person

5. Name(n) von Zeugen

6. Möglichst wortgetreue Zitate

7. Was habe ich selbst beobachtet?/
Was ist mir selbst aufgefallen?

8. In welchem Zusammenhang 
sind die Äußerungen gefallen?

9. Habe ich von einer Vermutung 
über eine Kollegin / Kollegen erfahren?

10. Hat die betroff ene Person 
selbst den Übergriff  berichtet?

11. Sonstiges

Die verdächtige Person darf auf keinen Fall angesprochen werden!

Bitte beantworten Sie die Fragen so genau wie möglich

Die Aufzeichnungen sind Grundlage für die nachfolgenden Gespräche und bei begründetem Verdacht 
von wesentlicher Bedeutung. Sie sind gut verschlossen und für Dritte unzugänglich zu verwahren.

 Wann wurde der Vorfall bekannt 

 Wo fand der Vorfall statt (Örtlichkeit)?

. Name der betroff enen Person

 Name der verdächtigen Person

 Name(n) von Zeugen

 Möglichst wortgetreue Zitate

 Was habe ich selbst beobachtet?/

 In welchem Zusammenhang 

 Habe ich von einer Vermutung 

 Hat die betroff ene Person 

 Sonstiges

 Ja   Nein   (Zutreff endes bitte ankreuzen)

 Ja   Nein   (Zutreff endes bitte ankreuzen)
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Selbstauskunft

Des Weiteren erkläre ich, dass ich keine Kenntnis davon habe, dass wegen einer der oben genannten 
Straftaten ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet ist. Ich verpfl ichte mich, meinen Arbeitgeber 
bzw. die Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat, unverzüglich zu informieren, 
sobald ich Kenntnis erhalte, dass wegen einer der o.g. Strafverfahren gegen mich eingeleitet ist.

* gemeint sind alle rechtskräftigen Verurteilungen oder Strafbefehle im In- oder Ausland 
(im Ausland nach dem entsprechenden dort geltenden Strafnormen), die noch nicht getilgt sind 
im Sinne des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG).

Selbstauskunft für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Caritasverbandes für die Diözese Regensburg e.V.  zur persönlichen 
Eignung für den Umgang mit minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen.

 ich wegen einer der folgenden Straftaten nicht rechtskräftig verurteilt* bin:

− Verletzung der Fürsorge oder Erziehungspfl icht (§ 171 StGB)

− Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 181 a, 
182 bis 184 g, 184 i StGB)

− Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201 a Abs. 3 StGB)

− Misshandlung Schutzbefohlener (§ 225 StGB)

− Menschenhandel (§ 232 StGB), Zwangsprostitution (§ 232 a StGB),

 Zwangsarbeit (§ 232 b StGB), Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB),

 Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung (§ 233 a StGB)

− Menschenraub, Entziehung Minderjähriger oder Kinderhandel (§§ 234, 235 und 236 StGB)

 ich wegen folgender, oben genannter Straftat/Straftaten rechtskräftig verurteilt* bin:

Straftatbestand      Datum der Verurteilung/des Strafbefehls

Die Beschäftigung ist vorgesehen im/in der

Dienst/Einrichtung

Name, Vorname

Geburtsdatum

Hiermit erkläre ich, dass

Ort, Datum      Unterschrift



ANSPRECHPARTNER

Ansprechpartner Beratungsstellen

Caritasverband Regensburg

Elisabeth Pollwein-Hochholzer
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
Telefon 0151-40801180
e.pollwein-hochholzer@caritas-regensburg.de

Jürgen Beier
Abteilungsleiter Recht und Organisation
Telefon 0941-5021-169
j.beier@caritas-regensburg.de

Bistum Regensburg

Dr. Judith Helmig
Leitung und Präventionsbeauftragte  
der Stabstelle Kinder- und Jugendschutz
Telefon 0941-597-1681

Susanne Engl-Adacker
Ansprechpartnerin für Verdachtsfälle  
sexuellen Missbrauchs
Telefon 0176-97928634
s.engl-adacker@gmx.de

Wolfgang Sill
Ansprechpartner für Verdachtsfälle  
sexuellen Missbrauchs
Telefon 09633-9180759
wolfgang.sill@gmx.de

Fälle körperlicher Gewalt

Dr. Andreas Scheulen
Rechtsanwalt
Ansprechpartner bei Vorfällen körperlicher Gewalt
Telefon 0911-4611226
info@kanzleischeulen.de

 Eheberatungregensburg.de
 Weisserring.de
 Zartbitter.de

Für Frauen und Mädchen  
mit sexualisierten Gewalterfahrungen

- Frauennotruf Regensburg e.V.  
Beratungsstelle für Frauen und Mädchen  
mit sexualisierten Gewalterfahrungen 
Frauennotruf-regensburg.de 
Telefon 0941-24171kibs

- Kinderschutzbunddksb.de

- Notruf für Frauen und Mädchen – SKF Amberg 
Skf-amberg.de/notruf 
Telefon 09621-22200

- Wildwasser Nürnberg – Fachberatungsstelle  
für Mädchen und Freuen gegen sexuellen Missbrauch  
und sexualisierte Gewalt 
Wildwasser-nuernberg.de 
Telefon 09011-331330

- Dornrose - Fach- und Beratungsstelle  
bei sexualisierter Gewalt/Frauennotruf 
Dornrose.de 
Telefon 0961-33099

Für Männer und Jungen

- Kinderschutz München – KIBS –  
Beratung bei Missbrauch/häuslicher Gewalt 
kinderschutz.de/Angebote/kibs-beratung-bei- 
missbrauch-haueslicher-Gewalt/ 
Telefon 089-231716-9120

- MiM Münchner Informationszentrum für Männer 
Maennerzentrum.de 
Telefon 089-5439556
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Hilfeangebote in Bayern 
bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt

Bundesweite Angebote 
für Soforthilfe bei Gewalt

- Jungenbüro Nürnberg 
Jungenbuero-nuernberg.de 
Telefon 0911-52814751

Für Täter und Täterinnen und Menschen,  
die nicht Täter werden wollen

- „Kein Täter werden“ –  
Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität München 
Institut für Verhaltenstherapie (IVS) –  
Sexualmedizinische Ambulanz,  
Straußgäßchen 2, 93047 Regensburg 
bayern.de/kein-taeter-werden-neuer-standort-in- 
regensburg/ 
Telefon 0941-85089395 (Di 08:00 bis 09:00 Uhr  
und Do 17:00 bis 18:00 Uhr) 
rgb-praevention@med.uni-muenchen.de

- Psychotherapeutische Fachambulanz  
der Stadtmission Nürnberg – Außenstelle Regensburg 
Telefon 941-630833-0 
Fachambulanz-R@stadtmission-nuernberg.de 

Für Teams nach (mit)erlebten Gewalterfahrungen
- PSU-Akut e.V. – Vorsorge, Schulung,  

Akutintervention und Forschung im Bereich  
Psychosozialer Unterstützung (PSU)  
im Gesundheitswesen 
Psu-akut.de 
Telefon 089-89050922

- Barrierearme Informationen und Hilfe  
bei Gewalt für Frauen mit und ohne Behinderungen  
wege-aus-der-gewalt.de

- Online-Beratung bei sexualisierter  
und häuslicher Gewalt  
onlineberatung-gewalt.de

- Beratung und Hilfe bei verschiedenen Gewaltformen  
bayern-gegen-gewalt.de

- Beratung und Hilfe für Gewaltbetroffene  
der LGBTIQ*-community  
strong-community.de

- Hilfe für gewaltbetroffene Frauen 
hilfetelefon.de

- Suche nach einem Frauenhausplatz  
frauenhaus-suche.de

- Hilfe für gewaltbetroffene Männer  
maennerhilfetelefon.de

- Hilfe bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend 
hilfe-portal-missbrauch.de



Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V. 

Von-der-Tann-Straße 7 • 93047 Regensburg 
Telefon 09 41/50 21-0 
Telefax 09 41/50 21-125 
info@caritas-regensburg.de

 www.caritasregensburg.de


